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Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2012
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2012.
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1. Alle Steuerpflichtigen: Erbschaftsteuer erneut verfassungswidrig?
Seit 2009 gibt es ein neues Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht. Grund dafür war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, wonach die vorherigen rechtlichen Grundlagen im Bereich der Erbschaft- und Schenkungssteuer nicht im Einklang mit dem Grundgesetz standen. Seinerzeit verlangten die Verfassungsrichter vom Gesetzgeber ein verfassungsgemäßes Gesetz zu konzipieren oder die Erbschaft- und Schenkungsbesteuerung komplett aufzugeben.
In Zeiten leerer Haushaltskassen entschied sich der Gesetzgeber nachvollziehbar für eine Rechtsänderung, um so die Steuereinnahmequelle nicht versiegen zu lassen. Im Hinblick auf dieses neue Recht sind jedoch schon mehrfach Stimmen laut geworden, dass auch kein Einklang mit der Verfassung erreicht wurde. Neuen Nährboden erhält diese Meinung nun durch einen aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 05.10.2011 (Az: II R 9/11). Hierin fordert das oberste deutsche Finanzgericht das Bundesministerium für Finanzen in Berlin auf, dem Verfahren beizutreten.

Inhaltlich geht es in dem anhängigen Streitfall um zwei Rechtsfragen: 

Zum einen muss geklärt werden, ob die auf 2009 beschränkte Gleichstellung von Personen der Steuerklasse zwei und der Steuerklasse drei im Hinblick auf den Steuersatz verfassungsgemäß ist. 

Zum anderen (und dies scheint die wichtigere Fragestellung zu sein) muss weitergehend geklärt werden, ob auch das neue Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstößt. Ein Verstoß könnte hier darin liegen, dass bestimmte Gesetzesregelungen es ermöglichen, dass durch bloße Wahl von Gestaltungen die Steuerfreiheit des Erwerbs von Vermögen gleich welcher Art und unabhängig von dessen Zusammensetzung und Bedeutung für das Gemeinwohl erreicht werden kann. Exakt diese Fragestellung bzw. der darin aufkeimende Verstoß gegen die Gleichheit vor dem Gesetz könnte dazu führen, dass auch die neuen Rechtsregeln wiederum als verfassungswidrig eingestuft werden.

Hinweis:
Schon mehrfach haben sich auch Richter des Bundesverfassungsgerichtes geäußert und die Verfassungswidrigkeit der aktuellen Regeln eingeräumt. Nicht zuletzt hat sich in diesem Sinne der neue Präsident des Bundesfinanzhofs (und ehemalige Verfassungsrichter) geäußert. Insgesamt scheint es daher sehr wahrscheinlich, dass auch das vorliegende Recht nicht im Einklang mit dem Grundgesetz steht.
Tipp:
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird eine abschließende Klärung des aktuell anhängigen Verfahrens jedoch noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Bis dahin ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung sämtliche Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerbescheide vorläufig einstufen wird. Aufgrund der besonderen Aktualität des Sachverhalts ist dies zurzeit jedoch noch nicht so. Daher wird aktuell empfohlen den vorliegenden Erbschaft- bzw. Schenkungssteuerbescheid mit Einspruch anzufechten und im Hinblick auf das oben genannte anhängige Verfahren vor dem Bundesfinanzhof die eigene Verfahrensruhe zu beantragen. Es bleibt insoweit zu hoffen, dass irgendwann in ferner Zukunft dann auch tatsächlich eine positive Entscheidung im Sinne des Bürgers gefällt wird, die auch für dann vergangene Jahre Anwendung findet und nicht nur auf die Zukunft beschränkt ist.
Wichtig:
Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs im Beratungsgespräch abzuwägen und auch die zu erwartenden Kosten des Rechtsbehelfsverfahrens zu definieren.
2. Alle Steuerpflichtigen: Erbschaft stellt keinen Bezug des Kindes dar!

Bis einschließlich 2011 war für die steuerliche Einstufung als Kind bedeutsam, wie hoch die Einkünfte und Bezüge des Kindes tatsächlich waren. Überstiegen die Einkünfte und Bezüge des Kindes einen Grenzbetrag von seinerzeit 8.004 EUR, konnten die Eltern für das Kind weder Kindergeld erhalten noch die Kinderfreibeträge steuermindernd ansetzen. 

Unterhaltsleistungen der Eltern an ihre Kinder waren jedoch niemals bei den Einkünften und Bezügen des Kindes zu berücksichtigen. Eine Einrechnung in den Grenzbetrag von 8.004 EUR fand daher niemals statt. Dennoch kam offensichtlich ein kreativer Finanzbeamter auf die Idee, die Erbschaft eines Kindes aufgrund des Todes eines Elternteils als Bezug im Sinne der Kindergeldberechtigung einzustufen. Im Streitfall überstiegen daher die Einkünfte und Bezüge des Kindes den maßgeblichen Grenzbetrag, und der verbliebene Elternteil verlor das Kindergeld bzw. den Kinderfreibetrag.

Mit aktuellem Urteil vom 04.8.2011 (Az: III R 22/10) hat der Bundesfinanzhof dieser offensichtlich fiskalisch bedingten Ansicht ein Ende gemacht. Nach der Entscheidung der obersten Finanzrichter der Republik führte die Beteiligung am Nachlass nach einem verstorbenen Elternteil nicht zu einem Bezug des Kindes im Sinne des Steuerrechts. Eine andere Entscheidung hätte schon das Pietätsgefühl nur schwerlich zugelassen.

Hinweis:
Ab 2012 hat die steuerliche Berücksichtigung von Kindern eine entscheidende und positive Wendung genommen. Für die Berücksichtigung von volljährigen Kindern ist nämlich zukünftig nicht mehr auf die Höhe der Einkünfte und Bezüge des Kindes abzustellen. Die Grenzbetragregelung entfällt insoweit.
Konkret gilt ab 2012 folgendes: Aufgrund der Fassung des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 wird ab diesem Jahr auf die Einkommensprüfung bei volljährigen Kindern bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung oder bis maximal zur Vollendung des 25. Lebensjahres verzichtet. 

Kinder im Sinne des Steuerrechtes sind daher zukünftig alle Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie entweder eine erste Berufsausbildung bzw. ein Erststudium absolvieren, sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten bis zu vier Monaten befinden, auf einen Ausbildungsplatz warten oder einen Freiwilligendienst absolvieren.

Unter dem Strich dürfte diese Neuregelung eine deutliche Vereinfachung sein, da jeglicher Streit um die Höhe des Kindeseinkommens entbehrlich ist.

3. Alle Steuerpflichtigen: Abgeltungssteuer beim Privatkredit

Ob die Zinseinnahmen aus einem Privatkredit der Abgeltungssteuer zu unterwerfen sind, muss in jedem Einzelfall gesondert geprüft werden. Tatsächlich kommt es nämlich darauf an, wie der Darlehensnehmer das Darlehen verwendet. 

Verwendet der Darlehensnehmer das hingegebene Geld nicht zur Einkünfteerzielung und sind dem folgend die gezahlten Zinsen bei ihm nicht einkommensteuermindernd angesetzt worden, unterliegen die Zinseinnahmen beim Darlehensgeber der Abgeltungssteuer.

Wenn hingegen der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag für Zwecke der Einkünfteerzielung nutzt und dem folgend die gezahlten Zinsen einkommensteuermindernd anzusetzen sind, muss der Darlehensgeber seine Zinseinnahmen dem persönlichen Steuersatz unterwerfen. 

Durch diese Regelung soll eine missbräuchliche Gestaltung verhindert werden. Konkret soll unterbleiben, dass ein Darlehensnehmer durch den Steuerabzug der Zinsen eine Steuerminderung im Höchststeuersatz erfährt, während die Zinseinnahmen beim Darlehensgeber lediglich der 25-prozentigen Abgeltungssteuer unterliegen.

Mit Urteil vom 06.07.2011 hat aktuell das Niedersächsische Finanzgericht (Az: 4 K 322/10) entschieden, dass Zinsen aus einem Privatdarlehen zwischen nahestehenden Personen ebenfalls nicht der Abgeltungssteuer unterliegen, damit ein zuvor beschriebener Missbrauch nicht möglich ist. Die erstinstanzlichen Richter sind der Meinung, dass die bezogenen Zinsen ohne Abzug des Sparer-Pauschbetrags der tariflichen Einkommensteuer beim Darlehensgeber zu unterwerfen sind.

Hinweis:
Die Meinung der obersten Richter deckt sich zwar mit der offiziellen Meinung der Finanzverwaltung, dennoch ist diese nicht unumstritten. Daher war die erstinstanzlichen Richter auch gezwungen, die Revision zum Bundesfinanzhof zuzulassen, welche auch eingelegt wurde. Betroffene eines ähnlichen Sachverhaltes sollten sich daher unter Angabe des Aktenzeichens: VIII R 31/11 an das Musterverfahren anhängen. Immerhin kann die Besteuerung der Darlehenszinsen zum Abgeltungssteuersatz von 25 % deutlich günstiger sein, als der persönliche Steuersatz.
4. Arbeitnehmer: Neue Wohnungseinrichtung bei doppelter Haushaltsführung

Schon im letzten Jahr hatten wir vermehrt über positive Rechtsprechungsentscheidungen aus dem Bereich der doppelten Haushaltsführung berichtet. Wie im letzten Jahr, so wollen wir auch in diesem Jahr damit fortfahren, denn die positiven Urteile scheinen in diesem Bereich nicht abzureißen.

Konkret geht es diesmal um eine Entscheidung des Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg vom 22.06.2011 (Az: 9 K 9079/08). Im hier zugrunde liegenden Streitfall wollte ein Steuerpflichtiger die Neueinrichtungskosten einer neuen Wohnung am Beschäftigungsort im Rahmen der doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten steuermindernd absetzen. 

Das Finanzamt ließ jedoch den Werbungskostenabzug nicht zu. Grund für die fiskalische Meinung: Der Arbeitnehmer wechsele nur am Beschäftigungsort von einer Wohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung in eine andere Wohnung der doppelten Haushaltsführung. Der Umzug erfolgte, weil der Immobilieneigentümer gewechselt hatte und der neue Eigentümer eine Kündigung ausgesprochen hatte. Das Finanzamt war nun der Meinung, dass die Kosten der neuen Wohnungseinrichtung nicht steuermindernd berücksichtigungsfähig sind, weil der Arbeitnehmer zivilrechtlich gegen die Kündigung des Mietverhältnisses hätte vorgehen können.

Die erstinstanzlichen Richter hielten diese fiskalische Meinung jedoch für vollkommen falsch. Nach Meinung des Gerichtes ist es immer die freie Entscheidung des Steuerpflichtigen, ob er die zu Beginn der doppelten Haushaltsführung vorliegende Wohnsituation über Jahre hinweg beibehält oder nicht. Unter dem Strich ist es daher auch irrelevant, ob er (erfolgreich) auf zivilrechtlichem Wege gegen die Kündigung hätte vorgehen können oder nicht.

Fakt ist: Die Kosten der Neueinrichtung einer neuen Wohnung am Beschäftigungsort sind beruflich veranlasst. Als Kosten in diesem Bereich können die Aufwendungen für die in der Wohnung am Beschäftigungsort benötigten und nicht auf andere Weise zu beschaffenden Einrichtungsgegenstände berücksichtigt werden.

5. Arbeitnehmer: Entfernung der Zweitwohnung zum Arbeitsort

Eine weitere positive Entscheidung aus den Bereichen der doppelten Haushaltsführung kann durch das Urteil des Finanzgericht Düsseldorf vom 13.10.2011 (Az: 11 K 4448/10 G) verzeichnet werden. Darin ging es um die Frage, wie weit die Wohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung tatsächlich vom eigentlichen Beschäftigungsort entfernt sein darf.

Im Urteilsfall hatten die erstinstanzlichen Richter mit einer Entfernung von 141 km zwischen der Zweitwohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung und dem Beschäftigungsort keine Probleme und ließen sämtliche Kosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung zum steuermindernden Abzug zu. Im Vergleich dazu: Die Hauptwohnung des Arbeitnehmers war circa 260 Kilometer entfernt.

Die Richter stellen in ihrer Entscheidung heraus, dass die Zweitwohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung weder in der politischen Gemeinde des Beschäftigungsortes noch im unmittelbaren Einzugsgebiet des Beschäftigungsortes liegen muss. 

Maßgebliche Voraussetzung für die Anerkennung der Zweitwohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung ist lediglich, dass sie ein tägliches Aufsuchen der Arbeitsstätte ermöglichen muss. Im Urteilsfall stellten die Richter dabei stärker auf den Zeitaufwand für die Fahrt zwischen Zweitwohnung und Arbeitsort ab, als auf die Entfernung. 

Konkret konnte der Steuerpflichtige im hier positiv abgeurteilten Verfahren die Strecke innerhalb von einer Stunde mit dem ICE zurücklegen. Diesen Zeitaufwand sahen die Richter, mit erfreulicher Praxisnähe,  als im Bereich des Üblichen an.

Hinweis:
Das Verfahren vor dem Finanzgericht Düsseldorf trägt jedoch eine Besonderheit im Sachverhalt. Im Urteilsfall hatte der Arbeitnehmer seine Zweitwohnung nämlich zunächst in unmittelbarer Nähe seines Beschäftigungsortes erworben. Irgendwann nach dem Kauf der Immobilie verlegte schließlich der Arbeitgeber seinen Firmensitz, sodass es erst aufgrund der Firmenverlegung zu einer Entfernung von 141 km zwischen dem Beschäftigungsort und der Zweitwohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung gekommen ist.
6. Alle Steuerpflichtigen: Außergewöhnliche Belastungen ab dem ersten Euro?

Wer außergewöhnliche Belastung, beispielsweise Krankheitskosten etc., steuermindernd zum Abzug bringen möchte, kann dies nur, wenn die Kosten bereits eine bestimmte zumutbare Belastung überschreiten. 

Mit dieser zumutbaren Belastung will der Gesetzgeber die eigene Leistungsfähigkeit eines jeden Steuerpflichtigen berücksichtigen, im Rahmen derer er seine Krankheitskosten selber tragen kann und soll.

So richtet sich die Höhe der zumutbaren Belastung auch nach einer einfachen Tabelle im Rahmen des § 33 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Die Höhe ermittelt sich danach aufgrund der persönlichen Verhältnisse eines jeden Steuerpflichtigen im Hinblick auf sein Einkommen, seinen Familienstand und die Anzahl seiner Kinder. 

Im Minimum muss sich hier ein Steuerpflichtiger mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte bis zu 15.340 EUR und mit mindestens drei Kindern immer noch eine zumutbare Belastung in Höhe von einem Prozent seines Gesamtbetrages der Einkünfte gefallen lassen. 

Im Maximum muss sich dagegen ein Steuerpflichtiger, der ledig ist und einen Gesamtbetrag von über 51.130 EUR im Kalenderjahr hat, sogar eine zumutbare Belastung von 7 % seines Gesamtbetrags der Einkünfte gefallen lassen.

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 13.02.2008 (Az: 2 BvL 1/06) ist nun die Frage aufgekommen, ob die Gegenrechnung der zumutbaren Belastung verfassungswidrig ist. Immerhin führt die zumutbare Belastung dazu, dass (unter Umständen ein nicht unerheblicher Teil) von Krankheitskosten nicht steuerlich berücksichtigt wird.

In der vorgenannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes stellten die Richter jedoch klar, dass die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung Teile des steuerlich zu verschonenden Existenzminimums sind und daher voll steuerlich abzugsfähig sein müssen, da auch die Kranken- und Pflegeversorgung integraler Bestandteil des Leistungskataloges der Sozialhilfe ist.

Mit anderen, vereinfachten Worten: Ein Sozialhilfebezieher erhält seine medizinischen Leistungen auch ohne eigene Zuzahlungen. Insoweit gewährleistet der Staat seine Kranken- und Pflegeversorgung. Da das Sozialhilferecht grundsätzlich als Spiegelbild des Steuerrechts dargestellt wird, wird die Meinung vertreten, dass ein finanziell leistungsfähiger Steuerzahler auch seine selbst getragenen Krankheitskosten ab dem ersten Euro steuermindernd ansetzen darf. Dies ist bisher aufgrund der zumutbaren Belastung nicht möglich.

Tipp:
Mittlerweile ist vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Az: 4 K 1970/10) ein Finanzgerichtsverfahren anhängig, in dem geklärt werden soll, ob die (im Grunde steuererhöhende) Gegenrechnung der zumutbaren Belastung im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Betroffenen sei daher empfohlen, den eigenen Steuerfall verfahrensrechtlich offen zu halten, indem gegen den Steuerbescheid Einspruch eingelegt wird. Mittlerweile haben die Oberfinanzdirektion Rheinland und Münster die ihnen unterstellten Finanzämter per Verwaltungsanweisung angewiesen, bis auf weiteres alle Einsprüche in diesem Zusammenhang ruhen zu lassen (Az: Kurzinformation Nummer 4). Insoweit soll derzeit noch eine bundeseinheitliche Vorgehensweise abgesprochen werden.

Hinweis:
Ein Einspruch und das verfahrensrechtliche Offenhalten des eigenen Steuerfall kann sich dabei einmal lohnen, wenn der Ansatz der außergewöhnlichen Belastung durch die zumutbare Belastung gekürzt wurde. Weiterhin kann sich jedoch ein Einspruch ebenfalls lohnen, wenn die gezahlten Krankheitskosten die zumutbare Belastung erst gar nicht überschreiten und so nach derzeitiger Rechtslage unter dem Strich keine Steuerauswirkung gegeben ist.

7. Alle Steuerpflichtigen: Deutliche Erleichterung bei den Kinderbetreuungskosten

Die steuerliche Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten erschien nicht nur wie ein heilloses Durcheinander, sondern war auch tatsächlich sehr kompliziert zu handhaben. Dies soll sich nun durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 04.11.2011 ändern.

Im Kern sind zwei gesetzliche Änderung hervorzuheben, die unter dem Strich tatsächlich zu einer deutlichen Vereinfachung in der praktischen Handhabung führen dürften: 

Zum einen wird eine Unterscheidung nach erwerbsbedingten und nicht erwerbsbedingten Aufwendungen aufgegeben. Bisher wurden nämlich die erwerbsbedingten Kinderbetreuungskosten wie Werbungskosten bzw. wie Betriebsausgaben steuermindernd berücksichtigt, während die Kinderbetreuungskosten, die nicht erwerbsbedingt waren als Sonderausgaben abgezogen wurden. Zukünftig (ab 2012) werden die Kinderbetreuungskosten alle einheitlich als Sonderausgaben steuermindernd zu berücksichtigen sein.

Flankierend zur Berücksichtigung der Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben hat der Gesetzgeber geregelt, dass sich die Einkünfte um die als Sonderausgaben abziehbar Kinderbetreuungskosten mindern, wenn außersteuerliche Vorschriften an der Begrifflichkeit „Einkünfte“ anknüpfen. Dies hat folgenden Hintergrund: Zahlreiche außersteuerliche Vorschriften orientieren sich an der Höhe der Einkünfte, um entsprechende Gebühren festzusetzen. So auch die Gebührenordnungen vieler Betreuungsstätten. Damit es nun unter dem Strich nicht zur Klassifizierung in einer höheren Gebührenstufe kommt, können insoweit die Kinderbetreuungskosten weiterhin mindernd berücksichtigt werden.

Die zweite, ganz zentrale Änderung durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist die Aufgabe aller  persönlichen  Anspruchsvoraussetzungen. Dies führt dazu, dass zukünftig sämtliche Kinderbetreuungskosten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres steuermindernd berücksichtigt werden können. 

Persönliche Anspruchsvoraussetzungen wie beispielsweise Erwerbstätigkeit der Eltern, Ausbildung der Eltern, Krankheit oder Behinderung entfallen ersatzlos.

Gleich geblieben ist jedoch die Höhe der Absetzbarkeit. Nach wie vor können Eltern bis zu zwei Drittel der Betreuungskosten pro Kind, höchstens jedoch 4.000 EUR, im Bereich der Sonderausgaben steuermindernd zum Abzug bringen.

8. Alle Steuerpflichtigen: Einspruch bei Erstattungszinsen

Sofern ein Steuerbescheid mit einer Steuererstattung endet, verzinst der Gesetzgeber diese Steuererstattung, wenn der Bescheid später als 15 Monate nach Ende des jeweiligen Veranlagungszeitraumes erlassen wird.

Überaus strittig in diesem Zusammenhang ist nun die steuerliche Behandlung der Erstattungszinsen im Zahlungszeitpunkt. Der Gesetzgeber hatte mit dem Jahressteuergesetz 2010 erst die steuerliche Erfassung im Einkommensteuergesetz geregelt. Mit offensichtlich rein fiskalisch motiviertem Hintergrund stellt sich jedoch der Gesetzgeber, so wie die Finanzverwaltung, auf den Standpunkt, dass diese Gesetzesänderung lediglich eine klarstellende Wirkung hatte, also insoweit auch schon vor der eigentlichen Gesetzesänderung galt.

Bereits mehrere erstinstanzliche Finanzgerichte haben mittlerweile ernstliche Zweifel an der rückwirkend angeordneten Besteuerung der Erstattungszinsen durch das Jahressteuergesetz 2010 geäußert. So beispielsweise der 2. Senat des Finanzgerichts Münster (Az: 2 V 913/11 E) und auch der 1. Senat des Finanzgerichts Düsseldorf (Az: 1 V 2325/11 A E). 

Leider gibt es jedoch auch erstinstanzliche Finanzgerichte, die den Gesetzgeber und der Finanzverwaltung den Rücken stärken und der Meinung sind, dass die rückwirkende Änderung durch das Jahressteuergesetz 2010 verfassungsgemäß ist. So beispielsweise der 2. Senat des Finanzgericht Schleswig-Holstein (Az: 2 V 35/11). Ebenso hat der 5. Senat des Finanzgerichts Münster (Az: 5 K 3626/03 G) eine für den Steuerpflichtigen negative Auffassung vertreten. Hiergegen ist jedoch mittlerweile die Revision unter dem Aktenzeichen VIII R 1/11 beim obersten deutschen Finanzgericht anhängig.

Tipp:
Schon die deutlich differierenden Entscheidungen der verschiedenen erstinstanzlichen Finanzgerichte zeigen, wie problembehaftet deutsches Steuerrecht sein kann. Dennoch gilt: Betroffene sollten gegen den eigenen Steuerbescheid, in dem Erstattungszinsen der Abgeltungssteuer unterworfen werden, Einspruch einlegen und mit Hinweis auf das oben genannte Musterverfahren vor dem Bundesfinanzhof die eigene Verfahrensruhe beantragen. Nur so hat man aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage und Auslegung durch die Finanzverwaltung noch eine Chance auf die Steuerfreiheit der vom Finanzamt gezahlten Erstattungszinsen.

Hinweis:
Aktuell hat auch der Deutsche Steuerberaterverband e.V. eine Empfehlung herausgegeben, wonach gegen die Besteuerung von Erstattungszinsen mit Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid vorzugehen ist und auf das anhängige Musterverfahren vor dem Bundesfinanzhof verwiesen werden soll.
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Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer


	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.02. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	15.02.
Gewerbesteuer
Grundsteuer


	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.02. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine März 2012

	12.03.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.03. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2012

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.02.2012.
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1. Alle Steuerpflichtigen: Sämtliche Gartenarbeiten werden nun gefördert
Im Rahmen der Privatsteuererklärungen ist die Frage rund um die haushaltsnahe Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistung von enormer Bedeutung. Nicht zuletzt die zahlreichen Gerichtsverfahren und Urteile zeigen, dass die Regelung in der Praxis jedoch schwierig zu handhaben ist.

Zum Hintergrund: Sowohl haushaltsnahe Dienstleistungen als auch haushaltsnahe Handwerkerleistung werden im Rahmen einer Steuerermäßigung gefördert. Grund dieser steuerlichen Förderung ist dabei die erhoffte Verhinderung von Schwarzarbeit.

Zur Höhe der Förderung: Bei den haushaltsnahen Tätigkeiten können dabei bis zu 20 % der Dienstleistungs- bzw. Arbeitskosten (ausgenommen sind immer Materialkosten) begünstigt werden. Die haushaltsnahen Dienstleistungen haben dabei einen Höchstbetrag von 4.000 EUR, während haushaltsnahe Handwerkerleistung hingegen nur bis höchstens 1.200 EUR von der Steuerschuld abgezogen werden können.

An sich scheint es sich dabei um eine ganz einfache Regelung zu handeln. Das aktuell entschiedene Gerichtsverfahren vor dem Bundesfinanzhof in München zeigt jedoch, dass es in der Praxis zu ungeahnten Problemen kommen kann. Im aktuell entschiedenen Einzelfall hatte ein Steuerpflichtiger seinen Garten neu gestalten lassen und insbesondere auch eine, zuvor nicht vorhandene, Stützmauer zum Nachbarn errichten lassen.

Unabhängig von der Differenzierung zwischen haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistung stellte sich der Fiskus zunächst einmal auf den Standpunkt, dass Aufwendungen, die zu Herstellungskosten führen, überhaupt nicht unter die Steuerermäßigung der haushaltsnahen Förderung fallen können. Diese Meinung ist dabei nicht neu, sondern bereits im maßgeblichen Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 26.10.2007 enthalten. Eine gesetzliche Verankerung dafür ist jedoch nicht existent.

Mit Urteil vom 13.07.2011 (Az: VI R 61/10) stellen sich die obersten Finanzrichter der Republik nun jedoch gegen diese Verwaltungsauffassung. Ganz klar differenzieren die Richter des Bundesfinanzhofes, dass auch Herstellungskosten in einem bestehenden Haushalt nach dem Gesetzeswortlaut unter die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen oder haushaltsnahe Handwerkerleistungen fallen. 

Lediglich Aufwendungen für Arbeiten, die erst zur Errichtung eines Haushaltes führen, können nicht zu einer Ermäßigung der Einkommensteuer beitragen. Im abgeurteilten Verfahren bestand jedoch der Haushalt schon seit geraumer Zeit, und lediglich der Garten wurde vollkommen neu gestaltet. Nach Meinung der Richter ist daher die Steuerermäßigung zu gewähren. Sofern allerdings die Neugestaltung des Gartens im Zusammenhang mit dem Neubau der Immobilie bzw. der Errichtung eines neuen Haushalts gestanden hätte, wären die Aufwendungen nicht förderungswürdig.

Nachdem das Gericht nun bereits geklärt hatte, dass die Steuerermäßigung auch für Herstellungskosten im Rahmen eines schon bestehenden Haushaltes eingestrichen werden kann, stellte sich noch die weitere Frage, welche Steuerermäßigung im Detail gewährt wird. Handelt es sich bei der Neugestaltung des Gartens um Pflanz- und Erdarbeiten sowie den Neubau einer Stützmauer zum Nachbarn um haushaltsnahe Dienstleistungen oder vielmehr um eine haushaltsnahe Handwerkerleistung? Wie oben bereits gesehen, ist die Frage im Hinblick auf den Höchstbetrag von enormer Bedeutung.

In dem zitierten Urteil des Bundesfinanzhofes haben die Richter auch zu dieser Frage Stellung genommen. Diesmal schließen sie sich jedoch der Meinung des ebenfalls oben zitierten Schreibens des Bundesfinanzministeriums an.

Danach gilt: In den Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen fallen nur die normalen Pflegearbeiten des Gartens. Beispielhaft sind hier das Rasenmähen, das Heckeschneiden oder das Unkrautjäten zu nennen. 

Maßnahmen der Gartengestaltung oder auch Errichtung von Stützmauern zum Nachbarn gehören jedoch in den Bereich der haushaltsnahen Handwerkerleistung. Es muss also insoweit immer hinsichtlich der genauen Tätigkeit differenziert werden, was in der Praxis auch einige Schwierigkeiten bedeuten wird, jedoch auch zu einer höheren Steuerermäßigung führen kann.

Tipp:
Für die Praxis von enorm positiver Bedeutung ist jedoch die Entscheidung, dass auch Herstellungskosten im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen oder auch der haushaltsnahen Handwerkerleistungen förderungswürdig sind. Diese Entscheidung ist indes nicht nur auf die Neuanlage eines Gartens beschränkt. Vielmehr sind jegliche Maßnahmen und Aufwendungen einzubeziehen, die in der steuerrechtlichen Definition zu Herstellungskosten führen. Dies ist insbesondere die Schaffung oder Erweiterung der bisherigen Nutzfläche einer Immobilie. Unter dem Strich ist daher zukünftig der Ausbau eines Dachbodens oder der Anbau einer Garage eine förderungswürdige Steuerermäßigung im Rahmen der Vorschrift. Es gilt lediglich zu beachten, dass der dazugehörige Haushalt schon besteht und es sich insoweit nicht um eine Neueinrichtung des Haushaltes handelt.

Hinweis:
Die Entscheidung des Bundesfinanzhofes ist in den oben genannten Punkten sehr eindeutig. Fraglich ist derzeit noch, wie die Finanzverwaltung auf die Entscheidung des Bundesfinanzhofes reagiert. Bis auf weiteres sollte jedoch für sämtliche Herstellungskosten im Zusammenhang mit einem bestehenden Haushalt die Steuerermäßigung eingefordert werden.

2. Für Eltern: Sonderausgabenabzug der Krankenversicherung von Kindern

Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass die Basisversorgung zur Kranken- und Pflegeversicherung in voller Höhe als Sonderausgaben steuermindernd einsetzbar ist. Voraussetzung ist dabei grundsätzlich, dass es sich um die eigenen Beiträge zur eigenen Kranken- und Pflegeversicherung handelt.

Von diesem Grundsatz besteht jedoch eine Ausnahme: Wenn die Eltern für die Kranken- und Pflegeversicherung ihrer Kinder zahlen, können auch diese Basisbeiträge bei den Eltern steuermindernd als Sonderausgabe berücksichtigt werden. Voraussetzung dabei: Die Eltern sind auch Versicherungsnehmer. So zumindest bisher!

Sofern die Eltern nicht Versicherungsnehmer sind, sondern vielmehr das Kind, galt bisher die folgende Regelung: Wenn die Eltern die Beiträge zur Basisversorgung der Kranken- oder Pflegeversicherung ihrer Kinder tatsächlich zahlen (Geldabfluss bei den Eltern) können die Eltern auch wieder in den Genuss des steuermindernden Sonderausgabenabzugs in ihrer eigenen Einkommensteuererklärung kommen. 

Ebenso verhält es sich, wenn die Eltern die Beiträge zur Versicherung zwar nicht direkt selber bezahlt haben, jedoch die Beiträge (nach Begleichung durch die Kinder) den Kindern erstattet haben. Auch dann kommen die Eltern in den Genuss eines steuermindernden Sonderausgabenabzugs in der eigenen Einkommensteuererklärung.

Aktuell geht nun die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit ihrem Schreiben vom 03.11.2011 (Az: S 2221 - 118 St 224) erfreulicherweise noch einen Schritt weiter. Der Schritt geht dabei ganz klar in die Richtung der Eltern und Kinder.

Danach kommt es für den Sonderausgabenabzug nämlich nicht darauf an, ob die Eltern tatsächlich die Versicherungsbeiträge für ihre Kinder bezahlt haben. Auch wenn die Kinder die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung selber bezahlt haben, können die Eltern in den Genuss des Sonderausgabenabzugs gelangen, wenn sie ihre Unterhaltsverpflichtung durch Sachleistungen erfüllt haben. Sachleistung in diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Verpflegung oder die Gewährung von Unterkunft. 

Tipp:
Unter dem Strich kann daher bei Anfertigung der Einkommensteuererklärung genau geprüft werden, ob der Ansatz der Sonderausgaben eine höhere Steuererstattung bei den Eltern oder beim Kind bringt.

Hinweis:
Bis einschließlich 2011 muss geprüft werden, ob die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Kinder nicht auch in deren Einkommensteuererklärung abgezogen werden sollten. Der Grund dafür: Bis Ende 2011 entscheidet auch die Höhe des Kindeseinkommens darüber, ob die Eltern Kindergeld für das Kind erhalten. Nur wenn das Einkommen des Sprösslings unter 8.004 EUR beträgt wird nämlich Kindergeld gewährt. Ab 2012 hingegen ist diese Einkommensgrenze beim Kind entfallen. In aller Regel dürfte daher ab 2012 der Sonderausgabenabzug bei den Eltern günstiger sein, da hier wahrscheinlich die höheren Einkünfte und damit die höhere Progressionsbelastung gegeben sein dürfte.

3. Für Studierende: Semestergebühren sind abzugsfähig

Ab 2012 kann das Problem zwar nicht mehr auftreten, aber da gerade die Anfertigungszeit der Einkommensteuererklärung für 2011 beginnt, ist das Urteil des Bundesfinanzhof vom 22.09.2011 (Az: III R 38/08) noch von praktischer Bedeutung.

Hier hat der Bundesfinanzhof nämlich entschieden: „Die zur Aufnahme oder Fortsetzung des Studiums verpflichtend zu entrichtenden Semestergebühren sind keine Mischkosten, sondern grundsätzlich insgesamt als abziehbarer ausbildungsbedingter Mehrbedarf zu qualifizieren, auch wenn der Studierende durch deren Entrichtung privat nutzbare Vorteile (z.B. Semesterticket) erlangt.“

Mit dieser erfreulichen und zu begrüßenden Entscheidung stellt sich der Bundesfinanzhof gegen die bisherige Verwaltungspraxis. Relevant ist die Entscheidung für alle Studierenden, deren Einkünfte über 8.004 EUR liegen. Wird diese Einkommensgrenze nämlich gerissen, erhalten die Eltern kein Kindergeld mehr für den Filius. Durch Absetzung der Semestergebühren kann im Einzelfall jedoch die Einkommensgrenze wieder eingehalten werden, und das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag kann gewährt werden.

Hinweis:
Ab 2012 haben sich jedoch die Spielregeln für die steuerliche Anerkennung von Kindern geändert. Seit diesem Jahr ist die Höhe des Einkommens der Sprösslinge vollkommen irrelevant, weshalb auch der Frage nach der Abzugsfähigkeit der Semestergebühren bei den Einkünften und Bezügen kaum noch Bedeutung zukommt. In der Steuererklärung für 2011 sollten die Semestergebühren jedoch noch mindernd abgezogen werden, damit das Kindergeld bzw. der Kinderfreibetrag nicht in Gefahr gerät. Sofern der Finanzbeamte sich folglich sträubt die Kosten abzusetzen, verweisen Sie ihn einfach auf die höchstrichterliche Entscheidung des Bundesfinanzhofes.

4. Alle Steuerpflichtigen: „Kleine“ verbindliche Auskünfte gibt es wieder kostenlos

Die Überschrift lässt viel erhoffen, seit dem im Jahre 2007 die Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte der Finanzämter eingeführt wurde. Auch heute noch hat die Zwangsgebühr einen faden Beigeschmack, denn man muss die Frage stellen: Kann es sein, dass ein Gesetzgeber ein so schwieriges Recht in die Welt setzt, dass Fragen zur korrekten Anwendung dieses Rechtes nur durch die maßgeblichen Behörden beantwortet werden, wenn diese dafür Geld erhalten?

So oder so. Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist zumindest für „kleine“ verbindliche Auskünfte eine Freigrenze geschaffen worden. Dies gilt sowohl für die Gebühr nach Gegenstandswert der Anfrage als auch für die Zeitgebühr, falls ein Gegenstandswert nicht ermittelt werden kann. 

Ab sofort gilt nun folgendes: Wenn sich die Gebühr für die verbindliche Auskunft nach dem Gegenstandswert der Anfrage richtet, wird zukünftig bis zu einem Gegenstandswert von 10.000 EUR keine Gebühr mehr festgesetzt. Bisher konnte es auch hier schon zu einer happigen Belastung von 121 EUR bei der Mindestgebühr und knapp 200 EUR bei einem Gegenstandswert von 10.000 EUR kommen.

Auch bei der Zeitgebühr sind ähnliche Erleichterungen zu verzeichnen. Bisher wurde je angefangener halben Stunde ein „Finanzamtshonorar“ von 50 EUR fällig. Zukünftig entfällt diese Bearbeitungsgebühr bei einer Arbeitszeit von bis zu zwei Stunden. Die Ersparnis des Bürgers: Immerhin 200 EUR.

Hinweis:
Die neue Gebühreneinstufung wird auf alle Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft angewendet, die ab dem 05.11.2011 gestellt werden.

Zu guter Letzt darf aber erwähnt sein, dass die Gebührenerleichterung keinesfalls ein Geschenk an den Bürger ist. Vielmehr soll so eine Verwaltungserleichterung geschaffen werden, da die Erhebung, Durchsetzung und Verwaltung der Kleingebühren bisher offensichtlich mehr Geld verschlissen hat, als damit verdient wurde.

5. Alle Steuerpflichtigen: Finanzamt darf keine überzogenen Anforderungen stellen!

In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Hamburg entschied der Senat mit Urteil vom 27.09.2011 (Az: 1 K 43/11), dass Unterhaltsaufwendungen eines Steuerpflichtigen an die Mutter eines gemeinsamen Kindes unter Umständen auch noch nachträglich nach Bestandskraft des Einkommensteuerbescheides steuermindernd geltend gemacht werden können. Dies muss schon als herausragend bezeichnet werden, denn grundsätzlich gilt: Wenn der Bescheid erst einmal in die Bestandskraft erwachsen ist, kann er auch nicht mehr geändert werden. Grundsätzlich zumindest, Ausnahmen bestätigen jedoch auch hier die Regel.

Zum Hintergrund: Eine solche Ausnahme liegt beispielsweise bei Änderungen zu Gunsten des Steuerpflichtigen vor, wenn eine abgegebene Steuererklärung nicht alle Angaben enthält und den Steuerpflichtigen daran kein grobes Verschulden trifft. In aller Regel gilt dabei jedoch, dass eine versäumte Angabe in der Steuererklärung oder eine Nichtbeantwortung einer konkreten Frage im Erklärungsformular als grobes Verschulden des Steuerpflichtigen zu werten ist. 

Im Verfahren vor dem Finanzgericht Hamburg musste nun geklärt werden, ob die Nichtangabe der Unterhaltszahlung an die Lebensgefährtin und Mutter des gemeinsamen Kindes ein grobes Verschulden darstellt, welches zur Nichtberücksichtigung der Unterhaltszahlung im bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid führt. 

Die hanseatischen Erstinstanzler konnten jedoch im vorliegenden Fall kein grobes Verschulden des Steuerpflichtigen erkennen, obwohl dieser es versäumt hatte, eine entsprechende Angabe in seiner Steuererklärung zu machen.

Das Besondere an dem Sachverhalt: Der Steuerpflichtige hatte seine Einkommensteuererklärung über das Computerprogramm Elsterformular angefertigt. Die in diesem Computerprogramm gegebenen Hinweise zur steuerlichen Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen befassen sich jedoch lediglich mit Zahlungen an unterhaltsberechtigte Personen (Eltern, Kinder oder Großeltern). Hinweise zur steuerlichen Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen an die Kindesmutter sind jedoch eher spärlich und schwierig zu erkennen. Daher kamen die Richter zu dem Schluss, dass den Steuerpflichtigen an der Nichtangabe der Unterhaltszahlung kein grobes Verschulden trifft und dementsprechend der schon bestandskräftige Einkommensteuerbescheid noch änderbar ist. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen: Mit Kleingedrucktem kommt das Finanzamt nicht durch!

6. Alle Steuerpflichtigen: Neues Musterverfahren zu den Berufsausbildungskosten

Schon mehrfach haben wir an dieser Stelle über die steuerliche Berücksichtigung der Berufsausbildungskosten berichtet. Status quo der Problematik ist derzeit folgendes: Berufsausbildungskosten für die erstmalige Berufsausbildung können lediglich im Rahmen des Sonderausgabenabzugs steuermindernde Berücksichtigung erfahren.

Der Sonderausgabenabzug der Berufsausbildungskosten ist dabei ab 2012 auf maximal 6.000 EUR (bis Ende 2011 lediglich 4.000 EUR) beschränkt. Berufsausbildungskosten, die über diese Grenze hinausgehen, stellen daher steuerliches Privatvergnügen dar und können nicht zur Steuerminderung genutzt werden. 

Weiterhin ist zu erwähnen, dass Steuerpflichtige in Berufsausbildung regelmäßig keine oder nur sehr geringe Einkünfte haben. Sofern daher keine Einkünfte vorhanden sind, wird auch der Abzug der Berufsausbildungskosten bis zu 6.000 EUR verpuffen und keinerlei Steuerauswirkungen, insbesondere keinen Steuerspareffekt, haben.

Anders ist jedoch die steuerliche Wirkung, wenn Berufsausbildungskosten als vorweggenommene Werbungskosten der späteren Einkünfte aus dem erlernten Beruf angesetzt werden. Zunächst einmal gibt es in diesem Kernbereich der Werbungskosten keine Beschränkung der Höhe nach, weshalb auch sehr hohe Berufsausbildungskosten (beispielsweise für eine Pilotenausbildung) zur Gänze als Werbungskosten steuermindernd angesetzt werden können. Darüber hinaus verpuffen vorweggenommene Werbungskosten nicht im steuerlichen Nirwana, wenn im Jahr der Verausgabung keine Einkünfte vorhanden sind. Mittels des Verlustvortrages werden nämlich die negativen Einkünfte auf zukünftige Jahre vorgetragen und können so zumindest noch teilweise in der Zukunft zur Steuerminderung beitragen.

Leider möchte jedoch der Fiskus die positive Wirkung der vorweggenommenen Werbungskosten nur bei einer zweiten oder einer weiteren Berufsausbildung anwenden. Kosten für die erste Berufsausbildung hingegen sollen ausnahmslos im Rahmen des wesentlich ungünstigeren Sonderausgabenabzugs eingeordnet werden. Wen wundert's bei den leeren Haushaltskassen.

Aktuell ist hiergegen jedoch auch wieder ein neues Musterverfahren vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg anhängig. Wie nicht anders zu erwarten, fordert der Kläger den Abzug als vorweggenommene Werbungskosten für die Kosten seiner ersten Berufsausbildung.

Tipp:
Steuerpflichtige, die in eigener Sache ein ähnliches Problem mit dem Finanzamt haben, sollten daher Einspruch gegen die Berücksichtigung der Berufsausbildungskosten als Sonderausgaben einlegen und auf das aktuelle Musterverfahren verweisen. Das Verfahren trägt das Aktenzeichen 10 K 4245/11.

Hinweis:
Da es sich hier bisher noch um ein erstinstanzliches Verfahren handelt, ist das Finanzamt nicht gezwungen in Einsprüchen, die sich auf das Musterverfahren berufen, Verfahrensruhe zu gewähren. Gegebenenfalls muss daher die Verfahrensruhe erstritten werden. Sobald die Streitfrage eine höchstrichterliche Anhänglichkeit erfährt, ist das Finanzamt gezwungen, auf Antrag in vergleichbaren Einsprüchen die Verfahrensruhe zu gewähren. Wir werden daher über den Fortgang des Verfahrens weiter berichten.

7. Alle Steuerpflichtigen: Hinweis auf Einspruchsmöglichkeit per E-Mail

Aufgrund der gesetzlichen Regelung in der Abgabenordnung beträgt die Frist zur Einlegung eines Einspruches einen Monat. Darauf, sowie auf die sonstigen Möglichkeiten des Einspruches, ist im Rahmen einer Rechtsbehelfsbelehrung hinzuweisen. Unterbleibt eine solche Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie im Bescheid nur unrichtig erteilt, verlängert sich die Frist zur Einlegung des Einspruches auf ein Jahr seit Bekanntgabe des infrage stehenden Verwaltungsaktes.

Auf Basis dieser gesetzlichen Regelung hat nun aktuell das Finanzgericht Niedersachsen in seiner Entscheidung vom 24.11.2011 (Az: 10 K 275/11) geurteilt, dass eine Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig ist, wenn das Finanzamt nicht ausdrücklich auch auf die Einspruchsmöglichkeit per E-Mail hinweist.

Zum Hintergrund der Einzelfallentscheidung: Im abgeurteilten Fall hatte ein Steuerpflichtiger die einmonatige Einspruchsfrist versäumt, jedoch in dem danach eingelegten Einspruch darauf hingewiesen, dass die Rechtsbehelfsbelehrung keinen Hinweis auf eine Einspruchsmöglichkeit per E-Mail enthält. Da jedoch tatsächlich die Einspruchsmöglichkeit per E-Mail gegeben ist, ist darin eine unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung zu sehen. 

Insgesamt fußt die Argumentation des Klägers (und dem folgend auch die Entscheidung des Niedersächsischen Finanzgerichtes) auf einer höchstrichterlichen Entscheidung des Bundesfinanzhofes aus dem Jahre 1998. Mit Urteil vom 29.07.1998 (Az: X R 3/96) haben die obersten Finanzrichter der Republik nämlich entschieden, dass eine Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig ist, wenn sie in einer der wesentlichen Aussagen unzutreffend bzw. unvollständig oder missverständlich gefasst ist, sodass hierdurch bei objektiver Betrachtung die Möglichkeit zur Fristwahrung gefährdet erscheint.

Das Fehlen eines Hinweises auf die Einspruchsmöglichkeit per E-Mail führt daher entsprechend der erstinstanzlichen Rechtsprechung zur Unrichtigkeit der Rechtsbehelfsbelehrung und zu einer Einspruchsfrist von einem Jahr seit Bekanntgabe des anzufechtenden Verwaltungsaktes, weil eine Fristwahrung dadurch gefährdet sein könnte.

Hinweis:
Zum Redaktionsschluss war nicht bekannt, ob die vorgenannte Entscheidung des Niedersächsischen Finanzgerichtes rechtskräftig geworden ist oder ob das Finanzamt den Revisionszug nach München bestiegen hat.

8. Für alle Steuerpflichtigen: Geänderte Pauschbeträge für Auslandsreisen ab 2012

Wer aus beruflichen Gründen auch viel im Ausland unterwegs ist, kann entsprechende Kosten für Verpflegung oder Übernachtung im Rahmen der ländertypischen Pauschbeträge steuermindernd absetzen. Dies gilt zumindest für entsprechende Verpflegungsaufwendungen. 

Übernachtungen im Ausland können allerdings nicht mehr mit der entsprechend angegeben Übernachtungspauschale abgesetzt werden. Hier ist es lediglich möglich, dass im Angestelltenverhältnis eine steuerfreie Erstattung vom Arbeitgeber an seinen Mitarbeiter in Höhe des jeweils anzuwendenden Pauschbetrages erfolgt.

Zum Ende des letzten Jahres hat das Bundesministerium für Finanzen hier die Pauschbeträge für Verpflegungs- oder Übernachtungskosten bei einigen Staaten neu festgesetzt. Änderungen sind insbesondere bei den Vereinigten Staaten von Amerika (hier sogar bei einzelnen Städten bzw. Regionen), den Niederlanden, Dänemark, aber auch vielen anderen Staaten zu verzeichnen. 

Die jeweiligen Pauschbeträge für 2012 können dem maßgeblichen Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 08.12.2011 entnommen werden.

Hinweis:
Das Schreiben zur steuerlichen Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab dem 01.01.2012 kann auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) kostenlos heruntergeladen werden.
9. Für (kreative) Selbstständige: Keine ungleichmäßigen Einkommensteuervorauszahlungen

Mit Urteil vom 22.11.2011 (Az: VIII R 11/09) hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer grundsätzlich in vier gleichgroßen Teilbeträgen zu leisten sind. Eine Ausnahme davon kommt insbesondere nicht in Betracht, soweit der Steuerpflichtige geltend macht, der Gewinn des laufenden Veranlagungszeitraums entstehe nicht gleichmäßig.

Der an sich logisch klingenden Entscheidung Bundesfinanzhof liegt ein etwas merkwürdiger Sachverhalt oder besser gesagt ein etwas kreativer Rechtsanwalt zu Grunde. Steuerpflichtiger und Kläger im vorgenannten Verfahren war nämlich ein selbstständiger Rechtsanwalt, der mit der Festsetzung seiner Einkommensteuervorauszahlungen nicht zufrieden war. Das Argument des Rechtsanwaltes: Regelmäßig erziele er im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres nur etwa 30 % des schlussendlich erwirtschafteten Jahresgewinnes. Aus diesem Grund dürften im ersten Halbjahr auch nur 30 % Einkommensteuervorauszahlungen der an sich zu erwartenden Jahressteuerschuld vom Finanzamt gefordert werden.

Die Richter schlossen sich dieser Auffassung jedoch erwartungsgemäß nicht an und stellten fest, dass die Einkommensteuervorauszahlungen grundsätzlich jeweils zum 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember eines Kalenderjahres in gleichen Teilen zu entrichten sind. Eine ungleichmäßige Gewinnentwicklung erlaubt keine ungleichmäßige Festsetzung von Einkommensteuervorauszahlungen.

Hinweis:
Unter dem Strich erscheint das Verlangen des Klägers ein wenig merkwürdig. Sofern nämlich die Vorauszahlungen des ersten Halbjahres in Relation zum bis dahin erwirtschafteten Gewinn tatsächlich unverhältnismäßig sind, kann er jederzeit eine Anpassung bzw. Herabsetzung der Vorauszahlung beantragen. Die vom Kläger geforderte (automatische) Anpassung der Einkommensteuervorauszahlungen an die Entwicklung des üblichen Jahresgewinnes ist nicht möglich. Mehr Einkommensteuervorauszahlungen als die wirtschaftliche Belastbarkeit zulässt sind jedoch trotzdem nicht zu entrichten.
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Steuertermine:
	12.03.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.03. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine April 2012:

	10.04.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.04. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge März 2012:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für März ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.03.2012.
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1. Alle Steuerpflichtigen: Keine Nachzahlungszinsen bei Finanzamtsfehlern
Überall wird darüber geklagt, dass das deutsche Steuerrecht kompliziert und schwer verständlich ist. Dennoch sind Gesetzgeber und Finanzverwaltung bei Fehlern, die zu Ungunsten der Steuerpflichtigen geschehen, knallhart. Erfreulich ist daher eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 31.08.2011 (Az: X R 49/09) bei dem das Finanzamt zwar logisch, aber falsch gehandelt hat. Erfreulich ist dabei, dass das oberste Finanzgericht der Republik auch hier knallhart blieb.

Hintergrund ist ein Sachverhalt der Aussetzung der Vollziehung. Eine Aussetzung der Vollziehung ist grundsätzlich möglich, wenn gegen einen Steuerbescheid oder einen anderen Verwaltungsakt ein Rechtsbehelf (gerichtlich oder außergerichtlich) eingelegt wird. Die Aussetzung der Vollziehung hat zur Folge, dass der angegriffene Verwaltungsakt zunächst nicht vollzogen wird. Etwaige strittige Steuern in einem angegriffenen Steuerbescheid müssen folglich zunächst einmal nicht bezahlt werden.

In der Praxis muss sich dennoch häufig überlegt werden, ob eine Aussetzung der Vollziehung sinnvoll ist. Grund dafür: Geht schließendlich der eingelegte Rechtsbehelf verloren und es kommt zu einer entsprechenden Steuernachzahlung, wird diese noch zusätzlich zulasten des Steuerpflichtigen vom Finanzamt verzinst. Dies ist auch durchweg logisch, da der Steuerpflichtige die entsprechenden Steuern ja auch erst wesentlich später zahlen musste.

Aber aufgepasst: Die Verzinsung funktioniert in beide Richtungen. Soll heißen: Wenn der Steuerpflichtige seinen Einspruch oder seine Klage gewinnt und die infrage stehenden Steuern bereits gezahlt hat, kommt es nicht nur zur Steuererstattung der strittigen Beträge, sondern zudem werden diese auch noch verzinst. Da die Verzinsung ab dem 15. Monat nach der Steuerentstehung 0,5 % pro Monat beträgt (auf Jahressicht also stolze 6 %), kann es häufig sinnvoll sein, die strittigen Steuern zunächst zu bezahlen und später bei Obsiegen im Rechtsbehelfsverfahren die Erstattung samt stattlicher Verzinsung entgegenzunehmen.

Im aktuell entschiedenen Urteilsfall vor dem Bundesfinanzhof lag der Sachverhalt jedoch noch ein wenig anders: Hier hatte ein Steuerpflichtiger gegen einen Steuerbescheid geklagt, und die strittigen Steuern wurden vom Finanzamt ausgesetzt. Bei Gewährung der Aussetzung der Vollziehung hat das Finanzamt jedoch einen Fehler gemacht, weshalb unter dem Strich zu viele Steuern ausgesetzt wurden. Schließendlich hatte der Steuerpflichtige sein Klageverfahren voll umfänglich gewonnen, dennoch kam es zu einer Steuernachzahlung, da seinerzeit eine zu hohe Aussetzung der Vollziehung gewährt wurde.

Gierig wie der Fiskus ist, wollte er diese Nachzahlung nun verzinsen. Dagegen richtete sich jedoch der Steuerpflichtige mit einer erneuten Klage und bekam nun Recht. Der Fiskus hatte nämlich das Kleingedruckte im Gesetz überlesen. Die Abgabenordnung regelt in § 237 lediglich, dass eine Steuernachzahlung aufgrund der Aussetzung der Vollziehung wegen eines Rechtsbehelfs verzinst werden kann, soweit der Rechtsbehelf keinen Erfolg hat. Im vorliegenden Fall hatte der Steuerpflichtige seine Klage jedoch voll umfänglich gewonnen, und die Nachzahlung kam lediglich aufgrund eines damaligen Fehlers des Finanzamts zum Tragen. Daher die erfreuliche Entscheidung der obersten Finanzrichter der Republik aus München, dass fehlerhaft zu hoch ausgesetzte Beträge nicht verzinst werden können, wenn der Rechtsbehelf vollumfänglich Erfolg hatte.

2. Alle Steuerpflichtigen: Arbeitszimmer bei nicht nutzbarem Arbeitsplatz

Rund um die steuerlichen Regelungen des häuslichen Arbeitszimmers wird es nie langweilig. Dies belegt aktuell ein Urteil des Bundesfinanzhof vom 05.10.2011 (Az: VI R 91/10) in dem die obersten Finanzrichter geurteilt haben, dass die steuerliche Absetzbarkeit für ein häusliches Arbeitszimmer ausgeschlossen ist, wenn ein anderer Arbeitsplatz vorhanden ist. Diese Auffassung ist nicht neu, jedoch gehen die Richter noch einen Schritt weiter. Das häusliche Arbeitszimmer kann nämlich auch dann nicht als Werbungskosten steuermindernd abgezogen werden, wenn der Arbeitsplatz für eine gewünschte Fortbildungsmaßnahme nicht ausreichend ist.

Im Urteilssachverhalt hatte ein Steuerpflichtiger in seinem häuslichen Arbeitszimmer einen interaktiven englischen Sprachkurs vor seinem Computer absolviert. Der Arbeitsplatz in einem Großraumbüro bei seinem Arbeitgeber war zum einen für die Ausübung des interaktiven Computer-Sprachkurses nicht sonderlich geeignet, zu dem war es dem Angestellten verboten, auf seinem Firmen-PC eigene, mitgebrachte Software zu installieren. In der Folge war es definitiv nicht möglich, den interaktiven Sprachkurs am Arbeitsplatz des Unternehmens zu absolvieren. Daher begehrte der Steuerpflichtige die Absetzbarkeit seines häuslichen Arbeitszimmers, weil es ihm nur hier möglich ist, seine Forstfortbildungsmaßnahme entsprechend durchzuführen.

Begründung des Steuerpflichtigen: Da die Sprachkenntnisse definitiv (und im Sachverhalt unbestritten) beruflich benötigt wurden und somit nicht sämtliche berufliche Tätigkeiten am Arbeitsplatz des Unternehmens ausgeführt werden konnten, steht insoweit ein anderer Arbeitsplatz nicht zur Verfügung. Unter dem Strich führt dies dazu, dass das häusliche Arbeitszimmer steuerlich berücksichtigt werden muss.

Dem widersprachen nun jedoch die Richter des Bundesfinanzhofes. Zum einen konnten sie in der Fortbildungsmaßnahme keinen abgrenzbaren Teilbereich der beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen erkennen, weshalb sie im Endeffekt auch nicht erkennen konnten (oder wollten), warum ein anderer Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht. Zudem begründeten sie, dass der Arbeitsplatz im Unternehmen wenn überhaupt nur deshalb nicht geeignet ist, weil der Steuerpflichtige eine ganz bestimmte Art von Fortbildungsmaßnahme (interaktiver Englisch-Kurs) absolvieren möchte. Die Wahl dieser bestimmten Fortbildungsmaßnahme hingegen ist ein persönlicher Beweggrund, der nicht dazu führen kann, dass das häusliche Arbeitszimmer steuerlich abzugsfähig ist. Immerhin hätte der Steuerpflichtige eine andere Art von Fortbildungsmaßnahme (Bücher-gestütztes Vokabelnlernen) durchaus an seinem Arbeitsplatz im Unternehmen durchführen können.

Hinweis:
Im Ergebnis war die Entscheidung des Bundesfinanzhofs in diesem Einzelfall leider negativ. Dennoch bleibt zu bedenken, dass bei tatsächlich abgrenzbaren Teilbereichen einer beruflichen Tätigkeit der Abzug des häuslichen Arbeitszimmers infrage kommt, wenn auch nur für einen dieser Teilbereiche kein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Für die Praxis wird daher mit einer weiteren Klärung dieses Problems in der Rechtsprechung zu rechnen sein.
3. Alle Steuerpflichtigen: Lebensmittelpunkt bei doppelter Haushaltsführung
Durch einen aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofes hat dieser mit Datum vom 05.10.2011 (Az: VI B 58/11) zum wiederholten Male klargestellt, dass eine doppelte Haushaltsführung nicht mehr steuermindernd in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden kann, wenn sich der Lebensmittelpunkt des Steuerpflichtigen an den Beschäftigungsort verlagert hat.

Auch wenn es sich dabei um einen negativen Beschluss des obersten deutschen Finanzgerichtes handelt, ist die Angelegenheit erwähnenswert. Im Sachverhalt ging es darum, dass der Ehegatte des auswärtig arbeitenden Steuerpflichtigen regelmäßig mit in der Zweitwohnung am Beschäftigungsort lebte. Darin sah das Finanzamt eine Verlegung des Lebensmittelpunkt vom bisherigen Wohnort an den Ort der Beschäftigung. Argumentationen, Indizien oder gar Beweise die etwas Gegenteiliges hätten annehmen lassen können, lagen im hier entschiedenen Sachverhalt nicht vor.

Genau hier ist jedoch der Knackpunkt bei der Bestimmung des Lebensmittelpunktes. Grundsätzlich kann nämlich auch eine doppelte Haushaltsführung in der Steuererklärung steuermindernd angesetzt werden, wenn der Ehegatte ebenfalls in der Zweitwohnung am Beschäftigungsort des Steuerpflichtigen lebt. Voraussetzung für die Anerkennung der steuermindernden Werbungskosten ist dann jedoch, dass sich der Lebensmittelpunkt des Ehepaares weiterhin am seinerzeitigen Wohnort befindet. Dass dies der Fall ist, muss dem Finanzamt gegenüber dargelegt werden. Die Beweislast hierfür trägt der Steuerpflichtige, weil es sich insgesamt um das Begehren einer Steuerminderung handelt.

Hinweis:
In der Praxis ist es regelmäßig problematisch (jedoch keinesfalls unmöglich), dem Finanzamt darzulegen wo der Lebensmittelpunkt ist. Beispielsweise sprechen Größe und Ausstattung der beiden Wohnungen dafür, welche Wohnung als Hauptwohnsitz angesehen werden kann. Ebenso sprechen häufige Wochenendfahrten weg vom Beschäftigungsort dafür, dass sich dort kein privates Leben abspielt oder zumindest nur ein untergeordnetes Privatleben am Beschäftigungsort gegeben ist. Mit das größte Indiz für den Lebensmittelpunkt sind jedoch soziale Bindungen. Hier sind beispielsweise der Sitz der (restlichen) Familie sowie von Freunden zu nennen. Zu dokumentieren ist dies regelmäßig über Vereinszugehörigkeiten und andere Aktivitäten, die auch nach außen hin erkennen lassen, dass sich der Lebensmittelpunkt nicht an den Ort der Beschäftigung verlagert hat. Wer hier eine gewisse Beweisvorsorge durchführt und darauf achtet, dass er nach außen hin belegen kann, dass sich sein Lebensmittelpunkt nicht verlagert hat, wird auch Werbungskosten für die doppelte Haushaltsführung steuermindernd ansetzen können, wenn der Ehegatte unter der Woche mit am Beschäftigungsort lebt.

4. Alle Steuerpflichtigen: Privatnutzung des Firmenwagens

Wer von seinem Chef einen Firmenwagen zur Nutzung zur Verfügung gestellt bekommen hat, muss diesen geldwerten Vorteil auch versteuern. Dies geschieht pauschal im Rahmen der 1 %-Regelung. 

Die Anwendung der 1 %-Regelung setzt dabei voraus, dass der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich ein Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen hat. So die seinerzeitige Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 21.04.2010 (Az: VI R 46/08). In dieser Entscheidung stellt der Bundesfinanzhof klar, dass ein Anscheinsbeweis dafür steht, dass der Arbeitnehmer einen ihm vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung überlassenen Dienstwagen auch tatsächlich privat nutzt. 

Findet tatsächlich keine private Nutzung statt (obwohl diese gestattet ist), muss der Arbeitnehmer dies anhand eines Fahrtenbuches nachweisen. Unter dem Strich bleibt also festzuhalten, dass bei einer erlaubten Privatnutzung diese auch grundsätzlich angenommen wird. In der Folge kommt es daher schon bei der erlaubten Privatnutzung zur Anwendung der 1 %-Regelung.

In einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofes vom 06.10.2011 (Az: VI R 56/10) stellen die obersten Finanzrichter der Republik jedoch erfreulicherweise eines klar: Danach ist die 1 %-Regelung nur anwendbar, soweit der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auch tatsächlich gestattet hat, den Dienstwagen privat zu nutzen. 

Im Urteilssachverhalt wurde dem Arbeitnehmer ein Wagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte überlassen. Eine weitere Nutzung dieses Firmenwagens für private Zwecke des Arbeitnehmers war jedoch ausweislich des Arbeitsvertrages ausdrücklich ausgeschlossen. Das Finanzamt ging nun jedoch davon aus, dass bei Nutzung eines Firmenwagens für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auch eine Nutzung für weitere private Zwecke angenommen werden kann und wollte dementsprechend die 1 %-Regelung durchführen. Der Fiskus hat folglich kurzer Hand den vom Bundesfinanzhof bestätigten Anscheinsbeweis auf weitere Sachverhaltskonstellationen erweitert.

Dem widersprach erfreulicherweise der Bundesfinanzhof. Danach ist allein die Gestattung der Nutzung eines betrieblichen Fahrzeuges für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte keine Überlassung des Fahrzeuges für andere private Zwecke. Die 1 %-Regelung kann daher nicht durchgeführt werden, weil der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich kein Fahrzeug zur privaten Nutzung überlassen hat.

Hinweis:
Diese erfreuliche Entscheidung widerspricht der bisherigen Auffassung des Bundesfinanzministeriums. Nach Meinung der Finanzverwaltung konnte die 1 %-Regelung nämlich nur unterbleiben, wenn der Arbeitgeber ein definitiv vereinbartes Nutzungsverbot des Firmenwagens auch tatsächlich überwacht. Der Fiskus forderte daher, dass der Dienstwagen nach Dienstschluss auf dem Betriebsgelände abgestellt wird und der Schlüssel beim Chef abzugeben ist.  Erfreulicherweise sehen die Richter des Bundesfinanzhofes dies nicht so eng: Ausdrücklich stellt der Bundesfinanzhof nämlich darauf ab, dass ein ausgesprochenes oder vereinbartes Nutzungsverbot vollkommen ausreichend ist. Wortwörtlich heißt es dazu in der Entscheidung: „Es lässt sich insbesondere kein allgemeiner Erfahrungssatz des Inhalts feststellen, dass Arbeitnehmer Verbote missachten und damit einen Kündigungsgrund schaffen oder sich —unter Umständen— gar einer Strafverfolgung aussetzen. Dies gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber ein arbeitsvertraglich vereinbartes Privatnutzungsverbot nicht überwacht.“

Allein die Gestattung der Nutzung eines betrieblichen Fahrzeuges für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist also keine Überlassung des Fahrzeuges für andere private Zwecke. Die 1 %-Regelung kann daher nicht durchgeführt werden, weil der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich kein Fahrzeug zur privaten Nutzung überlassen hat.

5. Alle Steuerpflichtigen: Pkw-Stellplatz bei doppelter Haushaltsführung

Steuermindernde Werbungskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung sind alle notwendigen Mehraufwendungen, die aufgrund der beruflichen Tätigkeit und der dadurch begründeten doppelten Haushaltsführung entstehen.

In einem aktuellen Streitfall vor dem Hessischen Finanzgericht ging es um die Frage, ob die Miete für einen Pkw-Stellplatz im Rahmen der doppelten Haushaltsführung steuermindernd berücksichtigt werden darf. Mit Urteil vom 06.06.2011 (1 K 2222/10) entschieden die hessischen Richter leider, dass die Kosten für die Miete eines Pkw-Stellplatzes nicht im Rahmen der doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten abzugsfähig sind, wenn zur Ausführung der dienstlichen Tätigkeit ein Pkw nicht nötig ist.

Auch und gerade weil das Urteil für den Steuerpflichtigen negativ ist, lohnt sich ein genauerer Blick. Im entschiedenen Sachverhalt konnten die Pkw-Stellplatzkosten nämlich nur deshalb nicht steuermindernd als Werbungskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung abgezogen werden, weil aus beruflicher Sicht hinsichtlich dieser Kosten keine Notwendigkeit bestand. Dies ergibt sich aus den Details des individuellen Einzelfalls. 

Im Urteilssachverhalt war das Bereithalten eines Pkw am Arbeitsort schlicht nicht notwendig. Der Steuerpflichtige legte den Weg zwischen seiner Zweitwohnung und seiner Arbeitsstätte regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Eine Dienstreisetätigkeit, zu der der eigene Pkw hätte genutzt werden können, war ebenfalls nicht erforderlich. Dementsprechend wurde das Fahrzeug lediglich für die Familienheimfahrten am Wochenende genutzt. Die hierfür entstandenen Kosten werden jedoch über die Pauschalen für Wochenendheimfahrten abgegolten. Ein weiterer Ansatz von Kosten ist daher diesbezüglich nicht möglich.

Weitere Besonderheit des abgeurteilten Einzelfalles: Der Stellplatz wurde nicht im Zusammenhang mit der Zweitwohnung angemietet, sondern es wurde ein getrennter Mietvertrag abgeschlossen. Daher schlossen es die erstinstanzlichen Richter auch aus, die Stellplatzmiete genauso wie die Wohnungsmiete zu behandeln.

Hinweis:
Wie schon zuvor gesagt, kann die Entscheidung des hessischen Finanzgerichtes jedoch keine generelle Gültigkeit haben. Wenn der Pkw definitiv vor Ort für Zwecke des Berufes genutzt wird (Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder Dienstreisen), können die Aufwendungen auch im Rahmen der doppelten Haushaltsführung als steuermindernde Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden.
Fraglich hingegen scheint, ob ein steuermindernder Werbungskostenansatz für einen Stellplatz auch möglich ist, wenn der Pkw zwar beruflich nicht benötigt wird, der Stellplatz jedoch in einem einheitlichen Mietvertrag mit der beruflich veranlassten Zweitwohnung angemietet wird. Unter dem Strich scheint jedoch dann die steuerliche Absetzbarkeit gegeben zu sein, insbesondere wenn es sich um einen Paketvertrag handelt, sodass die Wohnung ohne Stellplatz gar nicht hätte angemietet werden können. In diesem Fall sollte die beruflich bedingte Nutzung der Wohnung alles andere überlagern.

6. Alle Steuerpflichtigen: Steuerfalle wegen des Anspruchs auf Beitragsrückerstattung

Zahlreiche Krankenversicherungen ködern und werben damit, Beiträge zurückzuerstatten, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraumes keinerlei Krankheitskosten erstattet werden müssen. In der Praxis führt dies dazu, dass Krankheitskosten häufig selber getragen werden, weil die so erreichte Beitragsrückerstattung der bereits gezahlten Krankenversicherungsbeiträge höher ist, als die Belastung mit den selber getragenen Krankheitskosten.

Aber aufgepasst: Dies kann aus steuerlicher Sicht zu einem unerwünschten Nebeneffekt führen. Grundsätzlich sind Krankheitskosten nämlich im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung steuermindernd in der Einkommensteuererklärung berücksichtigungsfähig. 

Das Gesetz definiert außergewöhnliche Belastung dabei wie folgt: Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes, so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass der Teil der Aufwendungen, der die zumutbare Belastung des Steuerpflichtigen übersteigt, vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wird.

Krankheitskosten erfüllen üblicherweise die vorgenannte Definition. Wenn nun jedoch ein Steuerpflichtiger vor dem Hintergrund der Beitragsrückerstattung auf die Erstattungsleistung der Krankenversicherung verzichtet, geht damit die zwangsläufige Belastung mit den Krankheitskosten verloren. Tatsächlich ist er dann nämlich nicht mehr zwangsläufig durch die Aufwendungen belastet, sondern vielmehr freiwillig. Durch das Fehlen des gesetzlichen Tatbestandsmerkmals der Zwangsläufigkeit liegen unter dem Strich die Voraussetzungen für eine außergewöhnliche Belastung nicht mehr vor.

Daher entschied das Finanzgericht Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss vom 31.01.2012 (Az: 2 V 1883/11), dass Krankheitskosten nicht im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung abzugsfähig sind, wenn sie wegen eines Anspruchs auf Beitragsrückerstattung nicht bei der Krankenversicherung geltend gemacht worden sind.

Folgt man der Meinung der rheinland-pfälzischen Richter würde dies bedeuten, dass Krankheitskosten schon dann nicht mehr als außergewöhnliche Belastung steuermindernd einsetzbar sind, wenn sie durch die Krankenversicherung erstattungsfähig sind. 

Denn im Fall der Erstattung durch die Krankenversicherung scheidet (soweit die Erstattung reicht) ein Abzug als außergewöhnliche Belastung aus, weil insofern keine Belastung beim Steuerpflichtigen eintritt. 

Wären die Kosten hingegen erstattungsfähig, werden jedoch im Hinblick auf eine Beitragsrückerstattung nicht erstattet, scheidet auch dann eine Berücksichtigung im Bereich der außergewöhnlichen Belastung mangels Zwangsläufigkeit aus.

In der Praxis ist daher Vorsicht geboten. Wer seine Beitragsrückerstattung trotz Krankheitskosten erreichen möchte, muss stets drauf achten, dass ein Steuerspareffekt durch die selbst getragenen Krankheitskosten nicht eintreten kann. Dennoch kann sich die Beitragsrückerstattung unter dem Strich lohnen. Es muss halt mit dem spitzen Bleistift gerechnet werden!
7. Immobilienbesitzer: Armes Berlin erhöht Grunderwerbsteuern

Berlin sei arm aber sexy, sagte einst der regierende Oberbürgermeister der Bundeshauptstadt. Arm mag stimmen. Keinesfalls sexy ist hingegen die aktuell beschlossene Erhöhung der Grunderwerbsteuer von schon sagenhaften 4,5 % auf nun 5,0 %.

Zum Redaktionsschluss war die Erhöhung der Grunderwerbsteuer bereits durch den Berliner Senat beschlossen. Das Abgeordnetenhaus muss allerdings die Erhöhung noch als Gesetz verabschieden, was jedoch als nicht streitbefangen gilt und daher wohl stattfinden wird.

Tipp: 
Nach jetzigen Informationen soll die Erhöhung der Grunderwerbsteuer zum Stichtag 01.04.2012 erfolgen. Dies bedeutet, sämtliche Immobilientransaktionen ab diesem Stichtag unterliegen der erhöhten Grunderwerbsteuer. Wer daher noch in den Genuss des jetzigen Steuersatzes kommen möchte, muss den Notartermin noch bis 31.03.2012 über die Bühne bekommen.

8. Alle Steuerpflichtigen: Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit

Aktuell beschäftigt sich ein Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 02.01.2012 (Az: IV D 3-S 7185/09/10001) mit der Umsatzsteuerbefreiung für Entgelte, die aufgrund einer ehrenamtlichen Tätigkeit zufließen.

Grundsätzlich ist hier in § 4 Nr. 26 Buchst. b des Umsatzsteuergesetzes geregelt, dass Umsätze aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht der Umsatzsteuer unterliegen, wenn (1. Alternative) die Tätigkeit für eine juristische Person des öffentlichen Rechts ausgeübt wird oder wenn (2. Alternative) das Entgelt für diese ehrenamtliche Tätigkeit nur in Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht. 

Strittig war dabei, was denn in der 2. Alternative unter einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis zu verstehen ist und wie weit die Angemessenheit gehen kann.

Klar ist, dass die Umsatzsteuerbefreiung nicht greift, wenn die Entschädigung für Zeitversäumnis nicht mehr in den Bereich der Angemessenheit fällt. Mit dem oben zitierten Schreiben des Bundesfinanzministeriums weist dieses nun seine Beamten an, dass eine Entschädigung in Höhe von bis zu 50 EUR je Tätigkeitsstunde regelmäßig als angemessen anzusehen ist, sofern die Vergütung für die gesamte ehrenamtliche Tätigkeit im Kalenderjahr den Betrag von 17.500 EUR nicht übersteigt.

Einige bürokratische Voraussetzung gibt das Finanzministerium jedoch ebenso vor: Dabei ist weiterhin zu beachten, dass der tatsächliche Zeitaufwand nachvollziehbar dokumentiert werden muss. Ebenso führt eine vom tatsächlichen Zeitaufwand unabhängig gezahlte Pauschalvergütung direkten Weges zur Nichtanwendbarkeit der Umsatzsteuerbefreiung mit der Folge, dass sämtliche für diese ehrenamtliche Tätigkeit gezahlten Vergütungen der Umsatzsteuer unterliegen.
Hinweis:
Insgesamt gelten jedoch die vorgenannten Eurobeträge lediglich als eine Art Nichtaufgriffsgrenze. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung können also auch noch durchaus höhere Entschädigungen als angemessen eingestuft werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass dies regelmäßig zu erheblichen Auseinandersetzungen mit den Finanzbehörden führt.
	Mandantenbrief
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Steuertermine:
	10.04.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.04. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine Mai 2012:

	10.05.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.05. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge April 2012:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.04.2012.
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1. Arbeitnehmer: Entfernungspauschale für einen längeren Weg
Die Entfernungspauschale für Arbeitnehmer an sich ist ein alter Hut. Hier daher nur das Grundlegendste dazu: Die Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte können im Rahmen der Entfernungspauschale steuermindernd in der Einkommensteuer berücksichtigt werden. Dabei wird für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte aufsucht, und für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eine Pauschale von 0,30 EUR pro Kilometer angesetzt. Die tatsächlich gefahrenen Kilometer sind hingegen (im Gegensatz zur Reisekostenpauschale) ohne Bedeutung. Soweit dürften die Fakten zur Entfernungspauschale keine Überraschungen enthalten.

Streitbefangen war hingegen die Frage, welche konkrete Straßenverbindung bei der Entfernungspauschale berücksichtigt werden darf. Im Einkommensteuergesetz (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 4 EStG) heißt es dazu wie folgt: „Für die Bestimmung der Entfernung ist die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte maßgebend; eine andere als die kürzeste Straßenverbindung kann zugrundegelegt werden, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte benutzt wird.“

Gestritten wurde nun darum was denn eine „offensichtlich verkehrsgünstigere“ Verbindung ist. Tatsächlich handelt es sich dabei nämlich (wie so oft) um eine Worthülse, die auf sehr verschiedene Art definiert werden kann.

Erfreulicherweise hat der Bundesfinanzhof in zwei unterschiedlichen Entscheidungen hierzu positive Urteile im Sinne der Steuerpflichtigen gefällt. Aber zunächst zum Hintergrund: Die Finanzverwaltung hatte bisher angenommen, dass eine „offensichtlich verkehrsgünstigere“ Straßenverbindung regelmäßig dann vorliegt, wenn eine erwartete Fahrzeitverkürzung von mindestens 20 Minuten gegeben ist. Ohne eine solch deutliche Fahrzeitverkürzung ging der Fiskus bisher nicht davon aus, dass eine „offensichtlich verkehrsgünstigere“ Verbindung vorlag und setzte regelmäßig den kürzeren Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte steuermindernd an. Wohlgemerkt wurde der kürzere Weg auch dann zur Berechnung der Entfernungspauschale herangezogen, wenn der Steuerpflichtige diesen überhaupt nicht benutzt hat.

Mit Urteil vom 16.11.2011 (Az: VI R 19/11) verwarfen die obersten Finanzrichter der Republik jedoch diese fiskalische Meinung. Konkret urteilten sie: „Ob eine Straßenverbindung aufgrund einer zu erwartenden Zeitersparnis als offensichtlich verkehrsgünstiger anzusehen ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Insbesondere ist nicht in jedem Fall eine Zeitersparnis von 20 Minuten erforderlich.“

Noch konkreter werden die Richter des Bundesfinanzhofes dabei in ihrer Entscheidung vom selben Tag unter dem Aktenzeichen VI R 46/10. Darin urteilen sie, dass eine vom Arbeitnehmer gewählte Straßenverbindung immer dann als „offensichtlich verkehrsgünstiger“ im Sinne der gesetzlichen Regelung zur Entfernungspauschale gelten kann, wenn sich jeder unvoreingenommene, verständige Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen für die Benutzung dieser Strecke entschieden hätte.

Ebenso macht der erkennende Senat deutlich, dass das Finanzamt lediglich die kürzeste Straßenverbindung und die tatsächlich vom Arbeitnehmer benutzte, längere Straßenverbindung vergleichen darf. Weitere mögliche Straßenverbindungen, die vom Arbeitnehmer tatsächlich aber nicht für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benutzt wurden, bleiben hingegen bei der Bemessung der Entfernungspauschale grundsätzlich außen vor. Den Streit, dass eine dritte (nicht benutzte) Verbindung nun die tatsächlich verkehrsgünstigere ist, darf das Finanzamt nicht beginnen.

2. Arbeitnehmer: Regelmäßige Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeitsstätten
In verschiedenen Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof mittlerweile ausgeführt, dass es immer nur eine regelmäßige Arbeitsstätte geben kann, auch wenn der Arbeitnehmer an mehreren Tätigkeitsstätten zu tun hat. Unter anderem beschäftigten sich die Urteile des Bundesfinanzhofs vom 09.06.2011 mit dieser Thematik (Az: VI R 58/09 und VI R 36/10). Einstimmig wird dabei die „Highlander“-Rechtsprechung vertreten: Es kann nur eine (regelmäßige Arbeitsstätte) geben.
Am deutlichsten fasst der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechungsänderung jedoch in seiner Entscheidung unter dem Aktenzeichen VI R 55/10 zusammen. Dort heißt es schon in den Leitsätzen: „Ein Arbeitnehmer kann nicht mehr als eine regelmäßige Arbeitsstätte innehaben, auch wenn er fortdauernd und immer wieder verschiedene Betriebsstätten seines Arbeitgebers aufsucht. In einem solchen Fall ist der ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit (regelmäßige Arbeitsstätte) zu bestimmen (…). Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, welcher Tätigkeitsstätte der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugeordnet worden ist, welche Tätigkeit er an den verschiedenen Arbeitsstätten im Einzelnen wahrnimmt oder wahrzunehmen hat und welches konkrete Gewicht dieser Tätigkeit zukommt. Allein der Umstand, dass der Arbeitnehmer eine Tätigkeitsstätte im zeitlichen Abstand immer wieder aufsucht, reicht für die Annahme einer regelmäßigen Arbeitsstätte jedenfalls nicht aus. Ihr muss vielmehr zentrale Bedeutung gegenüber den weiteren Tätigkeitsorten zukommen (…).“
Die vorgenannten Entscheidungen des Bundesfinanzhofes sind dabei äußerst positiv zu werten. Schließlich bedeutet dies, dass die Entfernungspauschale lediglich noch bei Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte angewendet wird. Bei jeglichen anderen Fahrten zu den restlichen Tätigkeitsstätten des Arbeitnehmers können nun die deutlich höheren Reisekosten steuermindernd abgesetzt werden.
Darunter fällt nicht nur, dass im Rahmen der Reisekosten die tatsächlich gefahrenen Kilometer (und nicht nur die Entfernungskilometer) berücksichtigt werden, sondern auch, dass bei einer Mindestabwesenheit von 8 Stunden ein Verpflegungspauschbetrag berücksichtigt werden kann. Daneben können noch weitere Reisenebenkosten steuermindernd abgezogen werden, wie es beispielsweise bei Parkkosten der Fall ist.

Besonders interessant ist diese Rechtsprechungsänderung für jeden Arbeitnehmer, der mehrere Tätigkeitsstätten innehat. Dies können beispielsweise Lehrer sein, die an verschiedenen Schulen unterrichten als auch Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber in verschiedenen Filialen des Unternehmens eingesetzt werden. Jeder Betroffene sollte daher prüfen, ob er wirklich alle möglichen Werbungskosten geltend gemacht hat.
Hinweis:
Aktuell hat sich die Finanzverwaltung mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 15.12.2011 (Az: IV C 5-11 2353/11/10010) der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes gebeugt und weist seine Finanzbeamten an, die Grundsätze der Urteile in allen noch offenen Fällen allgemein anzuwenden. Ebenso gibt das Bundesfinanzministerium in dem vorgenannten Schreiben seinen Finanzbeamten klare Anweisungen, wann von einer regelmäßigen Arbeitsstätte auszugehen ist. So soll eine regelmäßige Arbeitsstätte immer dann der Fall sein, wenn der Arbeitnehmer aufgrund der dienstrechtlichen oder arbeitsvertraglichen Festlegung einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet ist. Alternativ kann eine regelmäßige Arbeitsstätte auch gegeben sein, wenn der Arbeitnehmer in einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers arbeitstäglich, je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag oder mindestens 20 % seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. Insofern handelt es sich bei der Bestimmung der regelmäßigen Arbeitsstätte um eine Prognoseentscheidung, die unter Abwägung aller Fakten des individuellen Einzelfalles zu treffen ist.
3. Rentner: Arbeitszimmer als Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit
Die Regelungen rund um das häusliche Arbeitszimmer entwickeln sich zu einem Dauergast in der Finanzrechtsprechung. Aktuell geht es um die Frage, wie und wie weit ein Rentner (oder auch Pensionär) sein häusliches Arbeitszimmer steuermindernd ansetzen darf, wenn er darin noch einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht.

Zum Hintergrund: Grundsätzlich können die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nicht steuermindernd angesetzt werden. Dies ist jedoch nur der Grundsatz.

Sofern für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, können die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer abgezogen werden, sind jedoch auf einem Höchstbetrag von 1.250 EUR begrenzt.

Lediglich wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet, können ohne Begrenzung sämtliche Aufwendungen dafür steuermindernd in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Soweit die gesetzliche Regelung.

In einem erstinstanzlichen Verfahren vor dem niedersächsischen Finanzgerichts war nun zu klären, ob ein Rentner oder Pensionär, der auch noch selbstständig tätig ist, tatsächlich den Mittelpunkt seiner gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung in seinem Arbeitszimmer haben kann. 

Das Finanzamt wollte den steuermindernden Abzug für das häusliche Arbeitszimmer nämlich lediglich (wen wundert´s) im Rahmen des Höchstbetrages zu lassen. Argument des Finanzamtes: Lediglich für die selbstständige Tätigkeit steht kein anderer Arbeitsort zur Verfügung, und mit der Rente ist noch ein weiterer beruflich zu berücksichtigender Bereich vorliegend. Das Finanzamt nahm also das häusliche Arbeitszimmer nicht als den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung an, weil insbesondere die Renten- oder Pensionsbezüge nicht im Arbeitszimmer erwirtschaftet wurden.

Dieser fiskalisch begründeten Meinung trat jedoch erfreulicherweise das Niedersächsische Finanzgericht in seiner Entscheidung vom 08.11.2011 (Az: 12 K 264/09) entgegen. Darin stellen die Richter zwar fest, dass bei der Beurteilung des qualitativen Mittelpunkts der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung eines Steuerpflichtigen auch Einkunftsarten einzubeziehen sind, bei denen keine berufliche Tätigkeit, sondern lediglich eine bloße Nutzenziehung im Vordergrund steht. Dies ist jedoch nicht auf die Renten und Pensionen zu übertragen. Um Missverständnisse zu vermeiden führen die Richter nämlich auch bereits in ihren Leitsätzen deutlich aus, dass Einkünfte, denen keinerlei aktive Tätigkeit zu Grunde liegt, nicht in die Prüfung des qualitativen Mittelpunkts der Gesamtbetätigung des Steuerpflichtigen einzubeziehen sind. Expressis verbis lassen die Richter Alterseinkünfte wie Pensionen oder Renten außen vor.

Aufgrund der vorgenannten Entscheidung können daher Rentner oder Pensionäre, die „nebenher“ noch eine selbstständige Tätigkeit in ihrem Arbeitszimmer ausführen, die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer zu 100 % steuermindernd bei ihren Betriebsausgaben ansetzen.
Hinweis:
Weil im Hinblick auf die hier erstinstanzlich entschiedene Streitfrage bisher kein höchstrichterliches Urteil des Bundesfinanzhofes ergangen ist, waren die niedersächsischen Richter gezwungen, wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache die Revision zuzulassen. Zum Redaktionsschluss war nicht sicher, ob das Finanzamt auf den Rechtszug aufgesprungen ist und die Revision eingelegt hat. Insoweit werden wir Sie jedoch bei Bedarf auf dem Laufenden halten.
4. Arbeitnehmer: Offensichtlich unzutreffende Besteuerung bei Reisekosten

Grundsätzlich können dienstliche Fahrtkosten mit dem eigenen Pkw in Höhe eines Pauschbetrages von 0,30 EUR je gefahrenen Kilometer als Werbungskosten steuermindernd in der eigenen Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Gegenzurechnen sind hier lediglich Erstattungen des Arbeitgebers. 

Grundvoraussetzung für den Abzug des pauschalen Kilometeransatzes ist jedoch, dass diese nicht zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung führt. Sofern eine offensichtlich unzutreffende Besteuerung vorliegt, ist im Weiteren der tatsächliche Ansatz der angefallenen Reisekosten geboten.

Was nun in der Praxis eine offensichtlich unzutreffende Besteuerung ist und wie schnell diese tatsächlich erreicht ist, zeigt das vorliegende Urteil.

Aktuell hat das Sächsische Finanzgericht in seiner Entscheidung vom 23.01.2012 (Az: 6 K 2097/08) entschieden: „Ein Abzug pauschaler Kraftfahrzeugkosten als Werbungskosten kommt nicht in Betracht, wenn die Pauschale die tatsächlich angefallenen beruflichen Kosten erheblich (hier um mehr als 3.000 EUR) übersteigt und auch die Kostenerstattung des Arbeitgebers bereits die tatsächlichen Kosten überstiegen hat. Der Ansatz der Pauschale führt in einem solchen Fall zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung.“

Der erstinstanzlichen Entscheidung aus Sachsen lag folgender Sachverhalt zu Grunde:

Ein Angestellter war mit seinem Fahrzeug im Jahr 51.202 km gefahren, wofür er tatsächlich 10.694 EUR aufwendete. 

Von der vorgenannten Gesamtfahrleistung entfielen insgesamt 41.807 km nachweislich auf berufliche Fahrten. Dies entspricht einem beruflichen Anteil von 82,06 %. 

Von seinem Arbeitgeber erhielt er eine Erstattung in Höhe von 9.218 EUR.

In seiner Einkommensteuererklärung begehrte der Kläger einen Werbungskostenabzug für die getätigten Berufsfahrten in Höhe von 3.324 EUR. Diesen ermittelt er wie folgt:

41.807 km berufliche Fahrten x 0,30 EUR = 12.542 EUR abzüglich der Arbeitgebererstattung von 9.218 EUR = 3.324 EUR anzusetzender Werbungskostenabzug.

Das Finanzamt war jedoch (bestätigt durch das Sächsische Finanzgericht) der Auffassung, dass dieser weitere Werbungskostenabzug zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung führen würde. Tatsächlich muss man sagen, dass daran auch etwas dran ist. Warum dies so ist, verdeutlich die weitere Berechnung aus Sicht der Finanzverwaltung.

Bedenkt man, dass die tatsächlichen Gesamt-Kfz-Kosten 10.694 EUR betragen haben, entfallen auf die Betriebsfahrten 8.775 EUR (10.694 EUR x 82,06% Betriebsfahrten). Tatsächlich hat der Arbeitnehmer jedoch bereits einen Betrag von 9.218 EUR seitens seines Arbeitgebers erstattet bekommen. Schon hieraus ergibt sich eine offensichtlich unzutreffende Besteuerung, da dem Arbeitsnehmer mehr erstattet wurde, als er für die Betriebsarten aufgewendet hat. Ein noch darüber hinausgehende Werbungskostenabzug (wie entsprechend der Pauschalen beantragt) würde daher zu einer noch größeren Differenz und einer noch unzutreffenderen Besteuerung führen.

Im vorliegenden Fall kommt daher der Ansatz der Reisekosten anhand der Kilometerpauschale nicht zum Tragen. Vielmehr können nicht mehr als die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt werden.
Hinweis:
Der Vorbehalt der offensichtlich unzutreffenden Besteuerung gilt allgemein und ist nach den Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen. Auch für die prozentuale Abweichung zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten und dem pauschalierten Werbungskostenansatz kann es keine von vornherein festgelegte Freigrenze geben, wie das Gericht in seiner vorgenannten Entscheidung ausdrücklich erwähnte.
5. Kleinunternehmer: Pkw-Nutzung fällt nicht in die Umsatzgrenze

Wer aus ertragssteuerlicher Sicht Unternehmer ist, muss deswegen noch lange nicht auch umsatzsteuerpflichtig sein. Selbst wenn die ausgeführte Tätigkeit grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig ist, besteht die Möglichkeit, mittels der sogenannten Kleinunternehmer-Regelung der Umsatzbesteuerung zu entgehen.

So ist es möglich, auf die Umsatzsteuer komplett zu verzichten, wenn der Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer im Vorjahr nicht höher als 17.500 EUR war und im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass auch der Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist. Der Grundsatz lautet dabei: Ohne Umsatzbesteuerung der Ausgangsumsätze auch kein Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen. 

In der Praxis führt dies dazu, dass die Kleinunternehmer-Regelung insbesondere für Selbstständige interessant ist, die nur geringe Eingangskosten haben und auf der anderen Seite hauptsächlich Privatkunden haben, die die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht abziehen können. 

In einem aktuellen Streitfall war nun fraglich, ob die Bewertung der Privatnutzung eines unternehmenseigenen Fahrzeuges in die oben genannte Umsatzgrenze einzubeziehen ist.

Aktuell hat hier der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung vom 15.09.2011 (Az: V R 12/11) Entwarnung für alle Kleinunternehmer gegeben. Nach der Entscheidung der obersten Finanzrichter ist die Privatnutzung eines Unternehmensgegenstandes kein Umsatz im Sinne der Umsatzgrenzen bei der Kleinunternehmer-Regelung. 

Dies ist insbesondere deshalb so, weil die Voraussetzungen für eine Umsatzsteuerbarkeit der Privatnutzung mangels Vorsteuerabzugsberechtigung des Kleinunternehmers nicht gegeben sind.
Hinweis:
Ausdrücklich sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die vorgenannte Entscheidung zur Umsatzsteuer ergangen ist. Umsatzsteuer und Einkommensteuer sind grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten. Einkommensteuerlich ist die Privatnutzung des sich im Betriebsvermögen des Kleinunternehmers befindlichen Pkws sehr wohl zu versteuern.

6. GmbH-Gesellschafter: Verlustabzugsverbot bei unterjährigem Beteiligungserwerb

Wenn GmbH-Anteile veräußert werden und die GmbH Verluste erzielt und auch ein Verlustvortrag hat, ist stets Obacht geboten. Grund ist hier die körperschaftssteuerliche Regelung, wonach die Verluste der GmbH bei bestimmten Anteilserwerben untergehen und in der Zukunft nicht mehr steuermindernd genutzt werden können.

Grundsätzlich (und vereinfacht) gilt hier folgendes: 

Sofern  eine Anteilsveräußerung zwischen 25 % und 50 % stattfindet, geht der Verlust der GmbH insoweit unter. Dies bedeutet, bei einer beispielsweise 30-prozentigen Anteilsveräußerung gehen auch 30 % des Verlustes der GmbH unter und können nicht mehr steuermindernd eingesetzt werden.

Anteilsveräußerungen jenseits von 50 % führen sogar dazu, dass sämtliche Verluste der GmbH untergehen.

Soweit die vereinfachte Darstellung. In der Praxis sind insbesondere auch noch Fristen zu beachten, in denen mehrere Anteilsveräußerungen zusammengerechnet werden müssen.

Streitbefangen war in diesem Zusammenhang bisher, wie denn Gewinne zu handhaben sind die im Wirtschaftsjahr des schädlichen Beteiligungserwerbs bis zum Beteiligungserwerb entstanden sind. 

Nach Auffassung des Finanzamtes konnte ein bis zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs erwirtschafteter Gewinn nicht mit den Verlustvorträgen (die ja wesentlich früher entstanden sind) verrechnet werden. Für den Fiskus hatte das den positiven Nebeneffekt, dass der früher entstandene Verlustvortrag (gegebenenfalls anteilig oder komplett) untergeht und die unmittelbar vor dem Beteiligungserwerb entstanden Gewinne voll versteuert werden müssen.

Mit dieser pro-fiskalischen Meinung räumt der Bundesfinanzhof nun jedoch in seiner aktuellen Entscheidung vom 30.11.2011 (Az: I R 14/11) auf. Denklogisch und vollkommen richtig urteilen die obersten Finanzrichter der Republik: „Erfolgt der das Verlustabzugsverbot (…) auslösende schädliche Beteiligungserwerb während des laufenden Wirtschaftsjahres, kann ein bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Wirtschaftsjahr erzielter Gewinn mit dem bisher noch nicht genutzten Verlust verrechnet werden.“

Mit dieser erfreulichen Entscheidung stellen sich die Richter damit ausdrücklich gegen die Verwaltungsmeinung des BMF-Erlasses vom 04.07.2008. Zukünftig gehen also nun noch Verlustvorträge der Vorjahre unter, die nicht mit laufenden Gewinnen verrechnet werden konnten.
Hinweis:
Weiterhin ist zu beachten, dass hinsichtlich der Frage, ob bei einem mehr als 25-prozentigen Anteilsübergang insoweit auch der anteilige Verlust untergeht, ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anhängig ist. Die obersten Verfassungshüter müssen hier unter dem Aktenzeichen 2 BvL 6/11 prüfen, ob die Regelung überhaupt in Einklang mit dem Grundgesetz steht. Betroffenen sei daher empfohlen, Einspruch einzulegen und im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Überprüfung die eigene Verfahrensruhe anzustreben.
7. Alle Steuerpflichtigen: Erstattungszinsen des Finanzamtes steuerpflichtig?

Wer eine Steuererstattung später als 15 Monate nach Entstehung der Steuer erhält, bekommt diese Steuererstattung auch seitens des Finanzamtes verzinst. Hinsichtlich der Einkommensteuer entsteht die Steuer dabei regelmäßig zum Ablauf eines Jahres. 

Dies bedeutet, die Einkommensteuer des Jahres 2010 ist mit Ablauf des 31.12.2010 entstanden. Wird diesbezüglich der Steuerbescheid mit einer Erstattung erst ab dem 01.04.2012 erlassen, muss die Steuererstattung auch zwangsweise verzinst werden. Unter dem Strich erhalten Sie also neben der Erstattung auch noch Zinsen.

Seinerzeit hatte der Bundesfinanzhof bereits einmal höchstrichterlich geurteilt, dass diese Erstattungszinsen des Finanzamtes nicht steuerpflichtig sind und dementsprechend auch nicht in der Anlage KAP der Einkommensteuererklärung aufzunehmen sind. 

Diese steuerzahlerfreundliche Haltung in Zeiten leerer Haushaltskassen passte jedoch dem Steuergesetzgeber nicht, weshalb dieser mit einem sogenannten Nichtanwendungsgesetz reagierte. Konkret wurde durch das Jahressteuergesetz 2010 die Steuerpflicht der Erstattungszinsen gesetzlich normiert.

Besondere Knackpunkt dabei ist die sogenannte Übergangsregelung zur Steuerpflicht der Erstattungszinsen. Die gesetzliche Neuregelung soll nämlich in allen noch offenen Fällen gelten, auch wenn es bei Entstehung oder Steuerfestsetzung des entsprechenden offenen Falles die gesetzliche Neuregelung noch gar nicht gab.

Ob diese Vorgehensweise rechtens ist, oder genauer gesagt: im Einklang mit dem Grundgesetz steht, darf allgemein bezweifelt werden. Erst ganz aktuell mit Beschluss vom 09.01.2012 (Az: VIII B 95/11) haben die obersten Finanzrichter der Republik in einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung bei einer solchen Streitfrage ernstliche verfassungsrechtliche Bedenken an der Steuerpflicht für im Veranlagungszeitraum 2009 zugeflossene Erstattungszinsen geäußert.
Tipp: 
Wer daher in eigener Sache einen Steuerbescheid erhält, in dem das Finanzamt auch etwaige Erstattungszinsen besteuern möchte, sollte dagegen angehen und Einspruch einlegen. Im Rahmen des Einspruches kann dann die eigene Verfahrensruhe beantragt werden, welche aufgrund des Vorliegens bereits mehrerer Musterverfahren vor dem Bundesfinanzhof zwingend gewährt werden muss. Zum einen hat sich nämlich der Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 36/10 mit der grundsätzlichen Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung von Erstattungszinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu befassen. Zum anderen müssen die obersten Finanzrichter der Republik unter dem Aktenzeichen VIII R 1/10 noch die Rechtsfrage klären, ob die Übergangsvorschrift, wonach die neue gesetzliche Steuerpflicht auf alle offenen Fälle anzuwenden ist, gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot verstößt. Ebenso gilt im vorgenannten Verfahren noch die Frage zu klären, ob die Nichtabziehbarkeit von Nachzahlungszinsen als Sonderausgaben im Hinblick auf die neugeregelte Steuerpflicht von Erstattungszinsen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz unserer Verfassung verstößt. Betroffene sollten daher im Rahmen des eigenen Einspruches auf die genannten Musterverfahren verweisen.
8. Alle Steuerpflichtigen: Ausgleichszahlungen wegen Altersteilzeit bei Bezug steuerpflichtig

Unter Altersteilzeit versteht man, dass ein Arbeitnehmer zunächst für reduzierte Bezüge voll arbeitet und im Anschluss an diese Phase schließlich für ebenso reduzierte Bezüge nicht mehr arbeitet. Obwohl die Bezüge weiterlaufen, erfolgt eine gänzliche Freistellung vom Betrieb. Wenn nun in dieser Freistellungsphase das Unternehmen verkauft wird, werden regelmäßig die noch nicht ausgezahlten Bezüge mit einer Ausgleichszahlung abgefunden.

Diesbezüglich war bisher unklar, wie eine solche Ausgleichszahlung steuerlich zu behandeln ist. Mit Urteil vom 15.12.2011 (Az: VI R 26/11) hat der Bundesfinanzhof nun jedoch entschieden: „Wird ein im Blockmodell geführtes Altersteilzeitarbeitsverhältnis vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Zeit beendet und erhält der Arbeitnehmer für seine in der Arbeitsphase erbrachten Vorleistungen Ausgleichszahlungen, stellen diese Ausgleichszahlungen Arbeitslohn dar.“ 

Damit hat der Bundesfinanzhof bereits die steuerliche Einordnung geklärt. Fraglich war weiterhin, wann eine solche Ausgleichszahlung zu versteuern ist. 

Grundsätzlich gilt nämlich, dass laufender Arbeitslohn in dem Jahr zur Besteuerung herangezogen wird, für den er gewährt wird. Diese Behandlung stellt jedoch schon eine Ausnahme dar, denn grundsätzlich gilt hier das sogenannte Zuflussprinzip. Danach werden die Einkünfte im Zeitpunkt ihres Zuflusses besteuert. Dies entschied auch der Bundesfinanzhof in der vorgenannten Entscheidung hinsichtlich der Ausgleichszahlung aufgrund einer vorzeitigen Beendigung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Konkret ordnen die Richter die Ausgleichszahlung den sonstigen Bezügen (und nicht dem laufenden Arbeitslohn) zu, welche grundsätzlich im Rahmen des Zuflussprinzips im Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses zu versteuern sind.

	Mandantenbrief
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Steuertermine:
	10.05.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.05. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	15.05.
Gewerbesteuer
Grundsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.05. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine Juni 2012:

	11.06.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.06. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2012:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.05.2012.
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1. Für Arbeitnehmer: Wenn der Chef die Verwarngelder bezahlt, kann dies Steuern kosten!
Wenn man die Überschrift liest, hat man zunächst nicht den Eindruck, dass es sich hierbei um ein steuerliches Thema handelt. Tatsächlich hat jedoch auch hier der Fiskus sein Händchen mit im Spiel. Es geht um Sachverhalte, in denen der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit einen Verkehrsverstoß begeht und dafür ein Knöllchen aufgebrummt bekommt. Weil das Verwarngeld jedoch in einem direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit steht, übernimmt der Chef die Bezahlung des Knöllchens. 

Der Fiskus vertritt hier die Meinung, dass es sich bei der Bezahlung der Verwarngelder durch den Chef um steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn handelt. Das Argument des Fiskus: Alles, was einem Arbeitnehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses zufließt, ist grundsätzlich als Arbeitslohn zu betrachten. In der Tat ist dies der Grundsatz. Dennoch kann man es nicht so einfach abhandeln, sondern muss die Angelegenheit schon genau betrachten.

Gegen die fiskalische Meinung hat sich nämlich erfreulicherweise bereits im Jahr 2004 der Bundesfinanzhof gerichtet. Mit Urteil vom 07.07.2004 (VI R 29/00) haben die obersten Finanzrichter der Republik geurteilt: „Übernimmt der Arbeitgeber (…) aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse die Zahlung von Verwarnungsgeldern, die gegen die bei ihm angestellten Fahrer wegen Verletzung des Halteverbots verhängt worden sind, so handelt es sich hierbei nicht um Arbeitslohn.“

Mit dieser erfreulichen Entscheidung erteilte der Bundesfinanzhof seinerzeit dem Finanzamt eine klare Absage, die vom Chef bezahlten Verwarngelder mit Lohnsteuer (und dem folgend mit Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber) zu belegen. 

Im damaligen Fall ging es um einen Paketzustelldienst, der seine Fahrer angewiesen hatte auch im Halteverbot anzuhalten, um die Pakete möglichst schnell auszuliefern. Die dabei entstandenen Verwarngelder wurden vom Chef aufgrund der Anweisung zur Missachtung des Halteverbots übernommen.

Diese positive höchstrichterliche Entscheidung wird aktuell durch ein Urteil des Finanzgerichts Köln vom 22.09.2011 (Az: drei K 955/10) flankiert. In diesem Verfahren entschieden die Richter: „Übernimmt der Arbeitgeber die Bußgelder der bei ihm angestellten Lkw-Fahrer für die Überschreitung von Lenkzeiten und die Unterschreitung von Ruhezeiten, liegt Arbeitslohn vor.“

Die negative Entscheidung und die damit verbundene Abweichung von der höchstrichterlichen Rechtsprechung begründen die Kölner Richter damit, dass sie im vorliegenden Sachverhalt kein überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers erkennen können. Zudem sehen sie die Überschreitung der Lenkzeiten als ein wesentlich schwerwiegenderes Delikt als die Verletzung eines Halteverbots an, weshalb auch aus diesem Grund die Übernahme entsprechender Bußgelder steuerpflichtiger Arbeitslohn sein soll.

Hinweis:
Inwieweit eine klare Anweisungen des Arbeitgebers an seine Fahrer, die Lenk- und Ruhezeiten nicht einzuhalten, kein eigenbetriebliches Interesse darstellt scheint eher fraglich. Nichtsdestotrotz ist die Argumentation der Kölner Richter menschlich nachzuvollziehen, dass sicherheitsrelevante Verkehrsverstöße keine Begünstigung in der Lohnsteuer erhalten sollen. Ob diese menschliche Argumentation jedoch mit dem System der Lohnsteuer und mit der Frage, ob Arbeitslohn vorliegt oder nicht, vereinbar ist, scheint eher fraglich.
Tipp:
Gegen die erstinstanzliche Entscheidung aus Köln wurde, mangels Zulassung der Revision, Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof in München eingelegt. Unter dem Aktenzeichen VI B 134/11 müssen nun die obersten Finanzrichter der Republik entscheiden, ob Arbeitslohn vorliegt, wenn eine Spedition Bußgelder übernimmt, die gegen ihre Fahrer wegen sicherheitsrelevanter Verkehrsverstöße verhängt wurden. Betroffene sollten sich daher an das Musterverfahren anhängen und den eigenen Steuerfall verfahrensrechtlich offen halten. Insbesondere ist dies ratsam, wenn der Fiskus auch bei einem nicht sonderlich sicherheitsrelevanten Verkehrsverstoß (wie beispielsweise der Verletzung des Halteverbots) auf einmal wieder Arbeitslohn annehmen möchte.

2. Alle Steuerpflichtigen: Besteuerung der Privatnutzung eines Firmenwagens

Wer einen Firmenwagen auch für private Zwecke nutzen darf, muss diesen geldwerten Vorteil auch versteuern. Problematisch ist dabei immer die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils. Hinsichtlich der privaten Nutzungsmöglichkeit eines Firmenwagens bestehen grundsätzlich zwei Wege:

Zum einen kann ein Fahrtenbuch geführt werden, durch welches der geldwerten Vorteil der Privatnutzungsmöglichkeit aufgrund der tatsächlichen Relationen von betrieblichen und privaten Fahrten ermittelt wird. In der Praxis ist das Fahrtenbuch regelmäßig sehr aufwändig und fehleranfällig. Alternativ hat der Gesetzgeber daher zum anderen auch eine pauschale Methode zur Bemessung des geldwerten Vorteils zugelassen. Gemeint ist die sogenannte Einprozentregelung. Danach muss 1 % des Bruttolistenneuwagenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung jeden Monat versteuert werden.

Weil die Einprozentregelung regelmäßig zu einem sehr hohen geldwerte Vorteil und damit zu einer hohen Besteuerung führt, ist sie sehr umstritten. Leider hat jedoch der Bundesfinanzhof die Verfassungsmäßigkeit der Einprozentregelung für die Besteuerung der Privatnutzung eines Firmenwagens in der Vergangenheit wiederholt bestätigt. So beispielsweise unter anderem durch Urteil vom 20.02.2000 (Az: III R 59/98).

In die Richtung der verfassungsrechtlichen Bestätigung der Einprozentregelung hat ganz aktuell ebenfalls das niedersächsische Finanzgericht in seiner Entscheidung vom 14.09.2011 (Az: 9 K 394/10) entschieden. Auch nach Meinung der niedersächsischen Richter ist die Einprozentregelung verfassungsgemäß. Wie auch die obersten Finanzrichter des Bundesfinanzhofs in der vorgenannten Entscheidung begründen auch die niedersächsischen Richter dies damit, dass die Einprozentregelung eine sogenannte widerlegbare Typisierung ist, bei der dem Gesetzgeber ein sehr weiter Ermessensspielraum zusteht.

Darüber hinaus halten die niedersächsischen Richter in der genannten Entscheidung auch daran fest, dass im Kfz-Handel gewährte übliche Rabatte nicht bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden müssen. 

Der Gesetzgeber möchte bei der Einprozentregelung grundsätzlich vom Bruttolistenneuwagenpreis ausgehen. Dies gilt selbst dann, wenn der Steuerpflichtige tatsächlich sehr viel weniger bezahlt hat. Selbstverständlich ist diese Vorgehensweise in der Praxis umstritten, weil sehr häufig übliche Rabatte von 10 % bis über 30 % gegeben werden. Unter dem Strich wird daher der geldwerte Vorteil von einem Fahrzeugpreis ermittelt, der tatsächlich überhaupt nicht bezahlt wurde.

Auch wenn die Entscheidung des niedersächsischen Finanzgerichtes negativ war, war das erstinstanzliche Gericht jedoch gezwungen, die Revision hinsichtlich der Bemessungsgrundlage der Einprozentregelung zuzulassen. Ein Revisionsgrund lag insoweit vor, weil soweit ersichtlich bisher noch keine Entscheidung des Bundesfinanzhofes dazu vorliegt, ob der Bruttolistenneuwagenpreis auch bei tatsächlich gewährten Rabatten oder sonstigen Preisnachlässen als Bemessungsgrundlage dienen darf.
Tipp:
Unter dem Aktenzeichen VI R 51/11 haben die obersten Finanzrichter der Republik daher zu klären, ob die pauschale Bewertung der Privatnutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs anhand der Einprozentregelung insoweit noch verfassungsgemäß ist, als der geldwerte Vorteil nach dem Listenpreis bei der Erstzulassung bemessen wird. Betroffenen sei daher an dieser Stelle empfohlen, den eigenen Einkommensteuerbescheid offen zu halten und im Hinblick auf das anhängige Verfahren Einspruch einzulegen.
Hinweis:
Die Oberfinanzdirektion Koblenz hat aktuell mit einer Verfügung vom 18.01.2012 (Az: S 2334 A-St 32 2) ihre Beamten angewiesen, in Einsprüchen, die sich auf  das vorgenannte Verfahren beziehen, keine Aussetzung der Vollziehung zu gewähren. Die Steuer muss also bis zur endgültigen Klärung der Streitfrage bezahlt werden. Die Verfahrensruhe ist jedoch aufgrund gesetzlicher Regelung zwingend zu gewähren, da es sich insoweit um eine Anhänglichkeit beim Bundesfinanzhof handelt.
3. Alle Steuerpflichtigen: Steuerfreie Überlassung von Datenverarbeitungsgeräten
Grundsätzlich gehört alles, was der Arbeitnehmer von seinem Chef erhält, zum steuerpflichtigen Arbeitslohn im Rahmen des bestehenden Dienstverhältnisses. Paradebeispiel ist hier das Dienstfahrzeug, für dessen private Nutzungsmöglichkeit der Arbeitnehmer regelmäßig über die Einprozentregelung Steuern und auch Sozialversicherungsbeiträge zahlt.

Allerdings gibt es von dem vorgenannten Grundsatz auch Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen findet sich in § 3 Nummer 45 des Einkommensteuergesetzes. Hier ist geregelt, dass die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Personalcomputern und Telekommunikationsgeräten steuerfrei ist.

Klar war nach dieser Regelung immer schon, dass daher der Chef seinen Mitarbeitern beispielsweise ein Handy oder ein Laptop zur Verfügung stellen konnte und die Angestellten für diese Überlassung weder Lohnsteuer noch Sozialversicherungsbeiträge leisten mussten, auch wenn die Geräte für den dienstlichen Einsatz überhaupt nicht vorgesehen waren. 

Hintergrund dieser Steuerbefreiung, der direkten Weges auch die Sozialversicherungsfreiheit folgt, war unter anderem das Ansinnen, bei der Schaffung von Heimarbeitsplätze steuerliche Erleichterung zu gewähren. Dennoch war eine, auch nur teilweise, betriebliche Nutzung der Geräte nicht notwendig. Dies war und ist auch vollkommen unstrittig.

Im Zeitalter der fortschreitenden Technik war allerdings immer mehr strittig, welche Geräte denn überhaupt unter Personalcomputern und Telekommunikationsgeräten zu subsummieren sind. So wurde beispielsweise seitens des Fiskus immer mal wieder angedacht, dass die neuartigen Smartphones oder Tablet-PCs weder als Personalcomputer noch als Telekommunikationsgerät zu bezeichnen sind bzw. man bei der seinerzeitigen Fassung des Gesetzes nicht an solche Geräte gedacht hat.  

Ebenso war strittig, wie denn die vom Chef mit überlassene Software für einen Computer zu behandeln ist. Da auch, oder besser gesagt gerade, die Software regelmäßig sehr teuer ist, stellte sich auch hier die Frage, ob die Steuerfreiheit gewährt werden darf, oder ob bei privater Nutzung hier ein geldwerter Vorteil vorliegt.

Wie aktuell einer Pressemitteilung des Deutschen Bundestages ("heute im Bundestag"-Meldung (hib) Finanzausschuss vom 29.02.2012) zu entnehmen ist, hat der Finanzausschuss beschlossen, dass die private Nutzung von Computersoftware sowie die Überlassung von Datenverarbeitungsgeräten wie Smartphones oder Tablet-PCs auch unter die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 45 des Einkommensteuergesetzes fallen.
Hinweis:
Die Änderung des Einkommensteuergesetzes soll schließendlich über das Änderungsgesetz zum Gemeindefinanzreformgesetz (Bundestags-Drucksache 17/8235) erfolgen.
Tipp:
Vorstehende Gesetzesänderung ist dabei nicht nur für die Arbeitnehmer lohnenswert, weil diese für die Überlassung von regelmäßig teuren Technikgeräten zur privaten Nutzung keine Lohnsteuer zahlen müssen. Auch der Arbeitgeber kann einen Vorteil daraus ziehen, da der Lohnsteuerfreiheit auch die  Freiheit in der Sozialversicherung folgt. Dementsprechend könnte der Chef durch die Überlassung von teuren Technikgeräten sowie der dazugehörigen Software dem Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung zukommen lassen, ohne dass dafür weitere Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge anfallen.
4. Für Lehrer: Anspruch auf ein eigenes Dienstzimmer?

Aktuell hat das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen in drei verschiedenen Urteilen vom 28.02.2012 (Az: 5 LC 128/10, 5 LC 133/10 und 5 LC 206/10) entschieden, dass Lehrer leider keinen Anspruch auf ein eigenes Dienstzimmer oder auch nur auf die Kostenerstattung für ein häusliches Arbeitszimmer haben.

Im Rahmen dieser Gerichtsverfahren versuchten zwei Lehrer die Erstattung der Kosten für ihr häusliches Arbeitszimmer zu erhalten, während der dritte Lehrer die Einrichtung eines Dienstzimmers in der Schule forderte. Insgesamt begründeten die klagenden Lehrer diese Forderungen damit, dass entweder ein Dienstzimmer in der Schule oder aber das häusliche Arbeitszimmer zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichtes unentbehrlich ist.

Die Richter des Oberverwaltungsgerichtes erkannten zwar an, dass die Arbeitsbedingungen der Lehrer häufig problematisch sind und ein entsprechender Arbeitsplatz nötig ist, verneinten jedoch einen Anspruch auf ein eigenes Dienstzimmer oder die Kostenerstattung für das häusliche Arbeitszimmer.  

Im Wesentlichen begründeten die Richter ihre negative Entscheidung damit, dass ein Lehrer (jenseits der Unterrichtsstunde) keine Anwesenheitspflicht in der Schule hat und dementsprechend die Vor- und Nachbereitung seines Unterrichtes zu von ihm selbst bestimmten Zeiten erledigen kann. Ebenso kann ein Lehrer die Kosten für sein häusliches Arbeitszimmer (zumindest teilweise) steuermindernd absetzen, worin auch ein klarer Unterschied zu anderen Beamten besteht, die dies in der Regel nicht können.

Das Oberverwaltungsgericht hat gegen alle Verfahren die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Ob jedoch in einem Fall tatsächlich Revision eingelegt wurde, ist derzeit nicht bekannt.
Hinweis:
Die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer, welches zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts benötigt wird, können im Rahmen der Einkommensteuererklärung bis zu einem Höchstbetrag von 1.250 Euro im Kalenderjahr als Werbungskosten steuermindernd abgesetzt werden.
5. Für Kleinunternehmer: Behandlung der unentgeltlichen Wertabgaben

Wer Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechtes ist, kann auf die Umsatzbesteuerung vollkommen verzichten. Im Gegenzug darf er allerdings auch aus seinen Eingangsrechnungen keine Vorsteuer ziehen.

Voraussetzung für die Benutzung der Kleinunternehmerregelung ist, dass der Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 EUR nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird.

In einem aktuell vor dem Bundesfinanzhof entschiedenen Sachverhalt war es fraglich, wie die Nutzung eines Pkws im Rahmen der unentgeltlichen Wertabgabe zu behandeln ist. Der Kleinunternehmer hatte seinen betrieblichen Pkw auch für private Fahrten genutzt. Der Fiskus vertrat daher die Meinung, dass aus dieser privaten Nutzung des Pkws eine unentgeltliche Abgabe resultiert. Im nächsten Schritt führt dieser Gedanke nämlich dazu, dass durch den Umsatz für die private Nutzung des Pkws, also durch die vom Finanzamt angesetzte unentgeltliche Abgabe, die Grenze für die Kleinunternehmerregelung überschritten wird. Folglich wollte das Finanzamt keinen umsatzsteuerrechtlichen Kleinunternehmer anerkennen, sondern diesen zum „normalen“ Umsatzsteuerunternehmer mutieren lassen.

Dieser Vorgehensweise stimmte jedoch der Bundesfinanzhof in München mit Urteil vom 15.09.2011 (Az: V R 12/11) nicht zu. Die obersten Finanzrichter der Republik stellten in der vorgenannten Entscheidung klar, dass die Privatnutzung eines Unternehmensgegenstandes kein Umsatz im Sinne der Kleinunternehmerregelung ist. Dies müsse schon deshalb so eingeordnet werden, weil die Voraussetzungen für eine Steuerbarkeit der Privatnutzung des Pkws nicht gegeben ist, weil der Kleinunternehmer im Hinblick auf den Pkw keinerlei Vorsteuerabzugsberechtigung hatte.

Insgesamt urteilten die Richter also nicht nur, dass in solchen Sachverhalten keine unentgeltliche Wertabgabe gegeben ist, vielmehr kann auch die private Nutzung des Pkws nicht zu einem Umsatz führen, der zur Überschreitung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmer führt.

6. Für Arbeitnehmer: Höhere Fahrtkosten absetzbar bei Aus- und Fortbildung

Im Hinblick auf die Fahrtkosten war es bei Bildungsmaßnahmen entscheidend, ob diese mit einem inhaltlichen Bezug zum gegenwärtigen Arbeitsverhältnis stattfinden, oder ob kein inhaltlicher Bezug gegeben ist. Insbesondere bei einer Umschulung zu einem neuen Beruf oder auch einem nebenberuflichen Studium sowie einem Vollzeit-Meisterkurs sah die Rechtsprechung bisher regelmäßig keinen inhaltlichen Bezug zum Arbeitsverhältnis.

Immer dann, wenn dieser inhaltliche Bezug zum gegenwärtigen Dienstverhältnis nach der bisherigen Auffassung nicht gegeben war, konnten die Fahrten zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte nur im Rahmen der Entfernungspauschale steuermindernd angesetzt werden. Dies bedeutet, dass nur die Entfernungskilometer pro Tag des Besuchs der Ausbildungsstätte mit 0,30 € berücksichtigt wurden.

Aktuell hat der Bundesfinanzhof jedoch in zwei Entscheidungen vom 09.02.2012 seine bisherige Auffassung zu Gunsten der Steuerpflichtigen geändert. Die beiden Urteile tragen die Aktenzeichen VI R 42/11 und VI R 44/10.  

In beiden Entscheidungen stellt der Bundesfinanzhof entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung klar, dass eine Bildungseinrichtung oder auch eine Universität nicht als regelmäßige Arbeitsstätte anzusehen ist. Dies gilt auch, wenn diese häufig über einen längeren Zeitraum hinweg zum Zwecke eines Vollzeitunterrichts oder auch zum Zwecke eines Vollzeitstudiums aufgesucht wird. Damit ändert das oberste Finanzgericht der Bundesrepublik seine bisherige Rechtsprechung und stellt sich nun gegen das Urteil vom 10.04.2008 (VI R 66/05).

In der Folge können daher zukünftig Fahrtkosten von Studentinnen und Studenten zur Universität sowie Fahrtkosten für Fahrten zur Ausbildungsstätte, die im Rahmen einer vollzeitigen Berufsförderungsmaßnahme anfallen, im Rahmen der Reisekostenregelung berücksichtigt werden. 

Dies bedeutet auch, dass diese Fahrtkosten entweder mit den tatsächlichen Kosten oder aber mit der Reisekostenpauschale von 0,30 € je gefahrenen Kilometer absetzbar sind. Eine Begrenzung der Fahrtkosten auf die Entfernungspauschale ist hingegen aufgrund der neuen Rechtsprechung nicht mehr zulässig.

Hinweis:
Einhergehend mit der Rechtsprechungsänderung zu den Fahrtkosten im Rahmen einer vorzeitigen Bildungsmaßnahme bzw. eines Vollzeitstudiums steht auch die übrige Behandlung der sonstigen Reisekosten. Da bisher die Universität bzw. die Ausbildungsstätte als regelmäßige Arbeitsstätte angesehen wurde, konnten keine Reisenebenkosten, wie beispielsweise Parkgebühren etc., abgesetzt werden. Auch war ein Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen bisher ausgeschlossen. Da nunmehr eine regelmäßige Arbeitsstätte nicht mehr vorliegt, steht auch dem steuermindernden Ansatz der übrigen Werbungskosten bei Besuch einer Universität bzw. der Ausbildungsstätte einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme nichts mehr im Wege.

7. Für Vermieter: Vermietungsabsicht bei geplantem Verkauf

Wer zu einer fremdüblichen Miete ohne Befristung des Vertrages dauerhaft vermietet, braucht sich in der Regel keine Gedanken um seine Einkünfteerzielungsabsicht zu machen. In solchen Fällen wird diese regelmäßig unterstellt, sodass die Verluste bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ohne Probleme mit anderen Einkünften verrechnet werden können und so direkten Weges zur Steuerersparnis beitragen.

Problematisch sind jedoch in der Praxis insbesondere Sachverhalte, bei denen der Immobilieneigentümer auch eine Verkaufsabsicht im Hinblick auf seine Immobilie innehat. Insbesondere wenn es sich dabei auch noch um eine leerstehende Immobilie  handelt, muss der Immobilieneigentümer Acht geben, dass er seine Vermietungsabsicht auch tatsächlich darlegen kann. 

Der Fiskus stellt sich in solchen Fällen nämlich regelmäßig auf den Standpunkt, dass der Eigentümer einer leerstehenden Immobilie keine Vermietungsabsicht mehr innehat, wenn er sich auch (also parallel) mit einer Verkaufsabsicht trägt.

Leider hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz in seiner erstinstanzlichen Entscheidung vom 12.04.2011 (Az: 6 K 1566/08) in einem ähnlich gelagerten Fall aktuell ein negatives Urteil gefällt. 

Die Entscheidung, mit der dem Steuerpflichtigen die Einkünfteerzielungsabsicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgesprochen wurde, hat folgenden Leitsatz: „Hat der Eigentümer einem Makler einen Auftrag zum Verkauf seiner Wohnung erteilt, so genügt es für den Nachweis gleichzeitiger Vermietungsabsicht nicht, dass er lediglich eine sich zufällig ergebende Chance nutzt, um die Wohnung zur Vermietung anzubieten, wenn es tatsächlich nicht zur Vermietung kommt und weitere Vermietungsbemühungen nicht nachgewiesen werden.“

Konkret ging es um eine Immobilie, die bis zum Jahr 2003 permanent vermietet war. Im Oktober 2007 wurde die Immobilie schließlich verkauft. In der Zwischenzeit, nämlich im Jahr 2006, machte der Steuerpflichtige Verluste bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Zur Untermauerung seiner Vermietungsabsicht verwies er darauf, dass er auf einen Annonce hin die Immobilie einem Mietinteressenten angeboten hatte.

Im Einklang mit der hierzu ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes in München entschied das Finanzgericht Rheinland-Pfalz, dass solche geringfügigen Vermietungsbemühungen im Zusammenhang mit der definitiven Beauftragung eines Maklers zum Verkauf der Immobilie nicht ausreichen, um die Einkünfteerzielungsabsicht zu belegen.

Hinweis:
Auch wenn die vorgenannte Entscheidung aus Rheinland-Pfalz negativ ist, steht sie nicht nur im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, sondern muss auch als richtig bezeichnet werden. Tatsächlich hatte der Steuerpflichtige hier wesentlich mehr Bemühungen zum Verkauf der leerstehenden Immobilie an den Tag gelegt als, Vermietungsbemühungen gegeben oder zumindest ersichtlich waren.
Tipp:
Wer daher ebenfalls eine leerstehende Immobilie veräußern möchte und dennoch die Verluste bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung bis zum Verkauf geltend machen möchte, muss mindestens gleichwertige Vermietungs- wie Verkaufsbemühungen darlegen können. Dies bedeutet, dass bei Einschaltung eines Maklers dieser nicht nur mit dem Verkauf des Objektes sondern ebenso gleichrangig auch mit der Vermietung des Objektes beauftragt werden muss. Ebenso dürfen nicht nur Verkaufsinserate geschaltet werden, sondern auch Vermietungsannoncen müssen im selben Umfang aufgegeben werden.
Alles in allem empfiehlt es sich in der Praxis, die Vermietungsbemühungen ein wenig deutlicher auszuprägen als die Verkaufsbemühungen, um so seine Einkünfteerzielungsabsicht für jeden ersichtlich zu dokumentieren. Dabei gilt immer zu bedenken, dass solche Fälle im Nachhinein nicht geheilt werden können. Nur wer neben seiner Verkaufsabsicht der bestehenden Immobilie eine definitiv gleichwertige Vermietungsabsicht hat, kann Verluste bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung steuermindernd erklären. Tatsächlich sollten daher immer mehr Vermietungsbemühungen unternommen und dokumentiert werden.
8. Für Kapitalanleger: Steuer auf Scheingewinne?

Auch wenn ein Grundprinzip der Einkommensteuer das Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist, hat der Bundesfinanzhof in Bestätigung seiner bis dahin getätigten Rechtsprechung mit Urteil vom 28.01.2008 (Az: VIII R 36/04) entschieden, dass auch Renditen und Gutschriften aus sogenannten Schneeballsystemen zu Einnahmen aus Kapitalvermögen führen können. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Unternehmer bei entsprechendem  Verlangen des Anlegers zur Auszahlung der gutgeschriebenen Renditen fähig gewesen wäre. Es kommt dabei jedoch nicht darauf an, ob der Initiator eines Schneeballsystems beim etwaigen Auszahlungsbegehren eines Anlegers im Stande gewesen wäre, seine sämtlichen Verbindlichkeiten auf einmal auszuzahlen. Ein Missverhältnis zwischen den tatsächlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und der tatsächlich bestehenden Forderung ändert daran nichts.

Mit Urteil vom 16.03.2010 (Az: VIII R 4/07) hat der achte Senat des Bundesfinanzhofs seine obskure Rechtsprechung erneut bestätigt. De facto plädieren die Richter dafür, dass lediglich in betrügerischer Absicht aufs Papier gezauberter Gewinne beim Betrogenen Kapitalanleger besteuert werden sollen, obwohl dieser nichts von den Gewinnen gesehen hat und auch niemals einen Cent davon sehen wird. Unter dem Strich ist sogar seine Kapitaleinlage verloren.

Auch wenn der achte Senat des Bundesfinanzhofes diese schier merkwürdige Rechtsprechung bereits mehrfach bestätigt hat, scheint aktuell wieder ein Fünkchen Hoffnung aufzukeimen. Grund dafür ist eine Entscheidung des zweiten Senats des Bundesfinanzhofes, welcher mit Urteil vom 22.09.2010 (Az: II R 62/08) entschieden hat, dass angebliche Gewinnausschüttung als Rückzahlungen zu werten sind und deshalb (im vorliegenden Urteil für Zwecke der Vermögensteuer) mit einem verminderten Wert und gegebenenfalls sogar mit null Euro anzusetzen sind.

Auch wenn die vorgenannte Entscheidung des zweiten Senats des Bundesfinanzhofs für Zwecke der Vermögensteuer ergangen ist, steht sie im krassen Widerspruch zu den Entscheidungen des achten Senats hinsichtlich der Einkommensteuer. 

Diesen Widerspruch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung hat aktuell das Finanzgericht des Saarlandes in einem Beschluss um die Aussetzung der Vollziehung vom 12.10.2011 (Az: 1 V 1266/11) aufgegriffen. 

Erfreulicherweise halten es die erstinstanzlichen Richter für ernstlich zweifelhaft, ob Gutschriften und Zahlungen an den Anleger im Fall von Anlagebetrug als Rückzahlung oder aber als Zufluss einkommensteuerbarer Erträge anzusehen sind. So ordnen die Richter im vorliegenden Fall die Aussetzung der Vollziehung an, wenn dem Steuerpflichtigen bei vorzeitiger Vollstreckung die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens droht. Nach Meinung der Richter des saarländischen Finanzgerichtes ist eine Aussetzung der Vollziehung zu gewähren, auch wenn diese von der Festsetzung einer Sicherheitsleistung in zumutbarer Höhe abhängig gemacht werden kann.

Hinweis:
Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass es sich bei der erstinstanzlichen Entscheidung lediglich um einen Beschluss in Sachen der Aussetzung der Vollziehung handelt und nicht um eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren. Dennoch liegt die Widersprüchlichkeit der höchstrichterlichen Entscheidung durch den achten Senat in Fällen der Einkommensteuer sowie durch den zweiten Senat in Fällen der Vermögensteuer nun auf dem Tisch. Eine erneute Entscheidung dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein. Geprellte Anleger sollten daher diesen Hoffnungsschimmer wahrnehmen, da im Falle einer Rechtsprechungsänderung erhebliche Steuern eingespart werden können.
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